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Glückliches neues Jahr!
Happy New Year <> Bonne Anné
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
in diesem Jahr warten nicht nur
365 frische, neue Tage auf uns,
sondern es gibt dank Schaltjahr
einen weiteren Bonustag, den 29.
Februar 2024. Eine Ausnahme, et-
was Besonderes, ein Highlight -
vielleicht lassen Sie uns wissen,
was Sie sich für diesen besonde-
ren Tag, den es nur alle vier Jahre
einmal gibt, vornehmen. Werden
Sie den Bonustag einfach „blau-

machen“, sich etwas Besonderes
gönnen, vielleicht sind Sie genau
an diesem Tag geboren und freu-
en sich auf einen „richtigen Ge-
burtstag“? Möglicherweise wird
es einfach ein entspannter, glück-
licher Donnerstag mit guten Freun-
den und einem Gläschen Scham-
pus „auf die nächsten vier Jahre“
- schreiben Sie uns gerne an
redaktion@rautenberg.media mit
dem Betreff: 29. Februar 2024 -
wir sind gespannt darauf, was Sie

planen und worauf Sie sich heute
schon freuen!*
Wir wünschen Ihnen allen einen
wunderschönen, grandiosen Start
in das Jahr 2024.
Glück, Freude, Lachen, Erfolg und
Erfüllung mögen Sie an jedem neu-
en Tag begleiten und Ihnen -
spätestens am Abend - ein zufriede-
nes Lächeln auf die Lippen zaubern.
Selbstverständlich wünschen wir
Ihnen Gesundheit und bei allem
Tun (und Lassen / was manchmal

noch schwerer ist) viel (Glücks-
)Schwein!
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen
in dieses neue Jahr zu starten!
Herzliche Grüße
Ihre
Siri Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden
RAUTENBERG MEDIA

*Wenn Sie mögen, veröffentlichen
wir Ihre Beiträge in aller Kürze in
unseren Publikationen.
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Öffentliche
Bekanntmachung
Der Stadtbetrieb Freizeit und Sport Euskirchen macht durch Anschlag
an den Bekanntmachungstafeln der Stadt Euskirchen im Rathaus,
Kölner Straße 75, sowie im Alten Rathaus, Baumstraße 2, folgendes
bekannt:
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Stadt-
betriebes „Freizeit und Sport Euskirchen“ zum 31.12.2022
Der Jahresabschluss kann während der allgemeinen Dienstzeiten in
den Geschäftsräumen des Stadtbetriebes Freizeit und Sport Euskir-
chen, Wilhelmstraße 32-34, 53879 Euskirchen, bis zur Feststellung des
folgenden Jahresabschlusses eingesehen werden.
Euskirchen, den 08.12.2023
Huthmacher, Betriebsleiter

Öffentliche
Bekanntmachung
Der Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen macht durch An-
schlag an den Bekanntmachungstafeln der Stadt Euskirchen im Rat-
haus, Kölner Straße 75, sowie im Alten Rathaus, Baumstraße 2, folgen-
des bekannt:
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Stadt-
betriebes „Kultureinrichtungen Euskirchen“ zum 31.12.2022
Der Jahresabschluss kann während der allgemeinen Dienstzeiten in
den Geschäftsräumen des Stadtbetriebes Kultureinrichtungen Euskir-
chen, Wilhelmstraße 32-34, 53879 Euskirchen, bis zur Feststellung des
folgenden Jahresabschlusses eingesehen werden.
Euskirchen, den 08.12.2023
Huthmacher, Betriebsleiter

Öffentliche
Bekanntmachung
Bekanntmachung der Satzung vom 14.12.2023 zur Änderung derBekanntmachung der Satzung vom 14.12.2023 zur Änderung derBekanntmachung der Satzung vom 14.12.2023 zur Änderung derBekanntmachung der Satzung vom 14.12.2023 zur Änderung derBekanntmachung der Satzung vom 14.12.2023 zur Änderung der
Satzung über die Erhebung von Beiträgen,Satzung über die Erhebung von Beiträgen,Satzung über die Erhebung von Beiträgen,Satzung über die Erhebung von Beiträgen,Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und K Gebühren und K Gebühren und K Gebühren und K Gebühren und Kostenerostenerostenerostenerostener-----
satz des satz des satz des satz des satz des WWWWWasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vom
27.09.2012:27.09.2012:27.09.2012:27.09.2012:27.09.2012:
Auf Grund
- der §§ 7 bis 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S.
490)
- des § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG)
vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490)
- der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW
S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.04.2023
(GV NRW S. 233)
hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 14.12.2023 folgende
Änderungssatzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-
ersatz des ersatz des ersatz des ersatz des ersatz des WWWWWasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vom
27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:

1.1.1.1.1. Die  Die  Die  Die  Die Absätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende Fassung:assung:assung:assung:assung:
(2) Der Aufwand gemäß Abs. 1 Satz 1 für die Herstellung wird nach
Einheitssätzen ermittelt, denen die dem Verband üblicherweise ent-
stehenden durchschnittlichen Aufwendungen und Kosten für Anschlüs-
se der gleichen Art zu Grunde gelegt werden.
Der Aufwand für Hausanschlüsse mit einem Nenndurchmesser ab DN
50 mm wird nach dem tatsächlich entstehenden Aufwand ermittelt.
Die Kosten für die vom Grundstückseigentümer/von der Grundstücks-
eigentümerin veranlasste Veränderung sowie für Maßnahmen nach
Abs. 1 Satz 2 werden nach dem tatsächlich entstehenden Aufwand
ermittelt.
(3) Der Einheitssatz im Sinne von Abs. 2, Satz 1 beträgt für Hausan-
schlüsse mit einer Anschlusslänge bis maximal 13,00 m (üblicher
Hausanschluss): 3.300 € netto. Für längere Hausanschlüsse beträgt
der Einheitssatz je darüberhinausgehendem weiterem lfdm. Anschluss-
leitung zusätzlich: 240,00 € netto.
Bei Eigenleistung Tiefbau auf dem Privatgrundstück und einer bauseits
hergestellten Mehrspartenhauseinführung reduziert sich der Gesamt-
preis pauschal um 600,00 € netto.

2.2.2.2.2. Die  Die  Die  Die  Die Absätze 3,Absätze 3,Absätze 3,Absätze 3,Absätze 3, 4 und 5 des § 8 erhalten folgende F 4 und 5 des § 8 erhalten folgende F 4 und 5 des § 8 erhalten folgende F 4 und 5 des § 8 erhalten folgende F 4 und 5 des § 8 erhalten folgende Fassung:assung:assung:assung:assung:
(3) Die Grundgebühr errechnet sich nach der Anschlussweite des
Wasserzählers. Sie beträgt monatlich bei einer Anschlussweite von:

€ (netto)
Q3:4 m³/h                                                                                       9,95
Q3:10 m³/h                                                                                    14,76
Q3:16 m³/h                                                                                    24,48
Q3:25 m³/h                                                                                     32,53
Q3:63 m³/h                                                                                  101,18
Q3:100 m³/h                                                                                 166,36
Q3:25 m³/h (Verbundzähler)                                                          57,80
Q3:63 m³/h (Verbundzähler)                                                         108,12
Q3:100 m³/h (Verbundzähler)                                                      172,34
Q3:160 m³/h (Verbundzähler)                                                      267,48
Die Grundgebühr wird tageweise berechnet. Wird die Wasserbereit-
stellung wegen Wassermangel, Störung im Betrieb, betriebsnotwendi-
ge Arbeiten oder aus anderen Gründen länger als einen Monat unter-
brochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung keine Grundgebühr
erhoben.
(4) Die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser beträgt      1,35 €/m³ (netto)
(5) Die Verbrauchsgebühr für Betriebswasser beträgt:
a) aus Talsperren                                                         0,70 €/m³ (netto)
b) aus Brunnen                                                            0,60 €/m³ (netto)

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Änderungssatzung tritt am 01.02.2024 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversamm-
lung vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Wasserversor-
gungsverband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 14.12.2023
gez. Petra Kalkbrenner
Vorsitzende der Verbandsversammlung
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Öffentliche
Bekanntmachung
1. Änderungsverordnung vom 13.12.2023 zur Ordnungsbehördlichen1. Änderungsverordnung vom 13.12.2023 zur Ordnungsbehördlichen1. Änderungsverordnung vom 13.12.2023 zur Ordnungsbehördlichen1. Änderungsverordnung vom 13.12.2023 zur Ordnungsbehördlichen1. Änderungsverordnung vom 13.12.2023 zur Ordnungsbehördlichen
Verordnung über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der StadtVerordnung über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der StadtVerordnung über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der StadtVerordnung über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der StadtVerordnung über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der Stadt
Euskirchen vom 12.12.2019 und 14.12.2023Euskirchen vom 12.12.2019 und 14.12.2023Euskirchen vom 12.12.2019 und 14.12.2023Euskirchen vom 12.12.2019 und 14.12.2023Euskirchen vom 12.12.2019 und 14.12.2023
Auf Grundlage von § 6a Abs. 6 und 7 Straßenverkehrsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310,
919), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 02.03.2023
(BGBl. 2023 I Nr. 56); § 38 Buchstabe b des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S.
528/SGV NRW 2060), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 23. Juni 2021 (GV.NRW. S. 762) § 4 Satz 2 der Verordnung über
Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung
vom 05. Juli 2016 (GV. NRW. S.527), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S. 141) hat der Rat der
Kreisstadt Euskirchen in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende
Verordnung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. In § 1 wird der nachfolgende neue Absatz 5 eingefügt:
(5) Die selbstständigen Parkflächen (Parkplätze) unterliegen der Um-
satzsteuerpflicht.
2. In Zone I hinter § 1 Abs. 4 wird der Betrag „1,80 €“ durch den Betrag
„2,00 €“ ersetzt.
3. In Zone II nachfolgend nach Zone I wird der Betrag „1,40 €“ durch
„1,70 €“ ersetzt.
4. In Zone III nachfolgend nach Zone II wird der Betrag „1,20 €“ durch
„1,50 €“ ersetzt.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene
Verordnungstext mit dem bekannt gemachten Verordnungstext
übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen der Verordnung kann nach Ablauf von sechs Monaten
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 13.12.2023
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Öffentliche
Bekanntmachung
Satzung vom 13.12.2023 zur Satzung vom 13.12.2023 zur Satzung vom 13.12.2023 zur Satzung vom 13.12.2023 zur Satzung vom 13.12.2023 zur Aufhebung der Satzung über die HöheAufhebung der Satzung über die HöheAufhebung der Satzung über die HöheAufhebung der Satzung über die HöheAufhebung der Satzung über die Höhe
des zu leistenden des zu leistenden des zu leistenden des zu leistenden des zu leistenden VVVVVerdienstausfalles nach dem Gesetz über den Ferdienstausfalles nach dem Gesetz über den Ferdienstausfalles nach dem Gesetz über den Ferdienstausfalles nach dem Gesetz über den Ferdienstausfalles nach dem Gesetz über den Feu-eu-eu-eu-eu-
erschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in der Stadt Euskirchen vom 17.erschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in der Stadt Euskirchen vom 17.erschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in der Stadt Euskirchen vom 17.erschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in der Stadt Euskirchen vom 17.erschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in der Stadt Euskirchen vom 17.
Dezember 1998Dezember 1998Dezember 1998Dezember 1998Dezember 1998
Gemäß § 21 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 (GV. NRW.
S. 885) sowie des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der aktuell gültigen Fassung hat der
Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Die „Satzung über die Höhe des zu leistenden Verdienstausfalles nach
dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in der
Stadt Euskirchen vom 17. Dezember 1998“ wird aufgehoben.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Diese Aufhebungssatzung tritt mit Ablauf des 31.12.2023 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Aufhebungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen: Die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Sat-
zung oder sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf von sechs
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Rastbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 13.12.2023
Sacha Reichelt
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachungen 
 

9. Änderungssatzung vom 13.12.202023 zur Gebebührenen-
satatzunung zur SatSatzunung übeber die Abfalallentsorgunung in der 
Stadt Euskirchen vom 16.6.12.2015 in der Fassung der 
Änderungssatatzunungenen vom 14.12.201016, 15.12.201017, 
19.12.201018, 13.12.201019, 16.12.202020, 15.12.202021, 24.06.06.202022 
und 14.12.202022 
 
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung 
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen – GO NRW - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 

- der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), 

- § 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen - LKrWG NRW vom 01.02.2022 
GV NRW 2022, S. 136 ff.),  

- § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Euskirchen vom 27.06.2012 

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 
12.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artitikel I I 
In § 3 – Gebührenmaßstab und Gebührensatz - wird der 
Absatz 2 wie folgt neu gefasst: 
(2) Die Gebühr beträgt für die Leerung im Zweiwochen- 
  rhythmus: 
 a) für den Behälter mit 80 l Volumen den eine Ein- 
   person/Grundstück benutzt 118,35 €/jährlich 
 b) für den Behälter mit 80 l Volumen bei Eigen- 
   kompostierung den eine Einzelperson/  
   Grundstück benutzt 106,52 €/jährlich 
 c) für den Behälter mit 80 l Volumen 157,80 €/jährlich 
 d) für den Behälter mit 80 l Volumen bei  
   Eigenkompostierung 142,02 €/jährlich 
 e) für den Behälter mit 120 l Volumen 236,70 €/jährlich 
 f)  für den Behälter mit 120 l Volumen bei  
  Eigenkompostierung 213,03 €/jährlich 
 g) für den Behälter mit 240 l  
   Volumen  473,41 €/jährlich 
 h) für den Behälter mit 240 l Volumen bei 

Eigenkompostierung 426,06 €/jährlich 
 i)  für den Umleerbehälter  
  mit 0,66 cbm Volumen 1.301,86 €/jährlich 
 j)  für den Umleerbehälter  
  mit 0,77 cbm Volumen 1.518,84 €/jährlich 
 k) für den Umleerbehälter  
  mit 1,1 cbm Volumen 2.169,77 €/jährlich 
 l)  für den Umleerbehälter mit 0,66 cbm Volumen 
  und wöchentlicher Leerung 2.603,73 €/jährlich 
 m) für den Umleerbehälter mit 0,77 cbm Volumen  
   und wöchentlicher Leerung 3.037,68 €/jährlich 
 n) für den Umleerbehälter mit 1,1 cbm Volumen  
  und wöchentlicher Leerung 4.339,55 €/jährlich 
 o) für den Umleerbehälter mit 0,66 cbm Volumen und 
  zweimal wöchentlicher Leerung 5.207,46 €/jährlich 
  p) für den Umleerbehälter mit 0,77 cbm Volumen und  
  zweimal wöchentlicher Leerung 6.075,37 €/jährlich 
  q) für den Umleerbehälter mit 1,1 cbm Volumen und 
  zweimal wöchentlicher Leerung 8.679,10 €/jährlich 

Die Gebühr für jede zusätzliche Leerung (§ 15 Abs. 1 a), 
b), c) und d) Abfallentsorgungssatzung) der Restmüll-

Umleerbehälter, sowie der mit Restmüll verunreinigten 
Umleerbehälter für Bioabfall, Papier/Pappe/Kartona-
gen und Einweg-Verpackungen aus Metall, Verbund- 
und Kunststoffen im Rahmen der Restmüllabfuhr 
beträgt: 

  
 1)  für den Umleerbehälter mit 0,66 cbm  
 Volumen 50,07 € 
 2) für den Umleerbehälter mit 0,77 cbm 
  Volumen 58,42 € 
 3) für den Umleerbehälter mit 1,1 cbm  
  Volumen 83,45 € 

Die Gebühr für die Leerung eines verunreinigten 
Bioabfallgefäßes gem. § 14 Abs. 6 Buchstabe a) der 
Abfallentsorgungssatzung im Rahmen der 
Restmüllabfuhr beträgt:  

 1)  für den Behälter mit 80 l Volumen 6,00 € 
 2) für den Behälter mit 120 l Volumen  9,00 € 
 3) für den Behälter mit 240 l Volumen 19,00 € 

Die Gebühr für die Leerung eines verunreinigten 
blauen Behälters für Altpapier, Pappe und Kartonagen 
gem. § 14 Abs. 6 Buchstabe b) der 
Abfallentsorgungssatzung im Rahmen der 
Restmüllabfuhr beträgt:  

 für den Behälter mit 240 l Volumen 19,00 € 
Die Gebühr für die Leerung eines verunreinigten 
gelben Behälters für Einweg-Verpackungen aus Metall, 
Kunststoffen und Verbundstoffen gem. § 14 Abs. 6 
Buchstabe c) der Abfallentsorgungssatzung im 
Rahmen der Restmüllabfuhr beträgt:  

 für den Behälter mit 240 l Volumen 19,00 € 
 

Artikel II II 
Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der 
beschlossene Satzungstext mit dem bekannt gemachten 
Satzungstext übereinstimmt. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs  
Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Euskirchen, den 13.12.2023 
Sacha Reichelt 
Bürgermeister 
 
  



Rundblick Euskirchen | 15. Jahrgang | Nr. 26 | Freitag, 29. Dezember 2023 | Kw 52 | Rautenberg Media 5

15. Änderungssatzung vom 13.1.12.202023 zur r Gebühreren-
satatzunung zur Entwässerungssatatzunung vom 15.1.12.2.201010 inin 
deder Fassung g der Ändederungssatatzunungenen vom m 16.1.12.2.201011, , 
0404.1.10.20.201012, , 12.1.12.2.201012, , 0606.03.03.2.201013, , 27.1.11.2.201013, , 17.1.12.2.201014, , 
16.1.12.2.201015, , 14.1.12.2.201016, , 15.1.12.2.201017, 19.1.12.2.201018, 13.1.12.2.2019, 
16.1.12.202020, 15.1.12.2.202021 und 23.1.12.202022 
 
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung 
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen – GO NRW - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 

- § 53 c und 65 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen – Landeswassergesetz – LWG – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV 
NRW S. 926),  

- der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), 

- § 21 der Entwässerungssatzung der Stadt Euskirchen – 
EWS - vom 15.10.2010 

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 
12.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artitikel I I 
§ 5 – Gebührensätze – wird wie folgt neu gefasst: 
Die Benutzungsgebühr beträgt: 
a) für die Schmutzwasserbeseitigung je m³ 
 bezogene Wassermenge 2,48 € 
b) für die Niederschlagswasserbeseitigung 
 je m² bebaute und befestigte Fläche 0,75 € 
 

Artikel II II 
Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der 
beschlossene Satzungstext mit dem bekannt gemachten 
Satzungstext übereinstimmt. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung kann nach von sechs  
Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Euskirchen, den 13.12.2023 
Sacha Reichelt 
Bürgermeister 
 
9. Änderungssatzung vom 13.1.12.202023 zur SatSatzunung übeber 
die e Entntsorgrgungng der r Inhalte von Grundstückcksentwäs-
serungsanlagen vom 17.1.12.201014 in der r FaFassungng der r 
Änderungssatatzunungenen vom m 16.1.12.2.201015, , 14.1.12.2.201016, , 
15.1.12.2.201017, 19.1.12.2.201018, 13.1.12.2.201019, 16.1.12.202020, 15.1.12.2.202021 
und 14.1.12.202022 

Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung 
- §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 

- §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff),  

- §§ 2, 4 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV NRW S. 712), 

- §§ 51 ff., 53 Abs. 1 e Satz 1 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen – Landeswassergesetz – 
LWG NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 926),  

- Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 
Abw NRW 2013 (GV NRW 2013 S. 602 ff),  

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 
12.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artitikel I I 
§ 12 – Gebührensätze - wird wie folgt neu gefasst: 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung der Inhalte von 
Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt 
a) bei Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben  
 mit einem CSB-Wert (chemischer Sauerstoff- 
 bedarf) der Inhaltsstoffe von mehr als 2.000 mg/l  
 je cbm abgefahrener Grubeninhalts  47,65 € 
b) bei Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben  
 mit einem CSB-Wert der Inhaltsstoffe bis  
 2.000 mg/l je cbm abgefahrener Grubeninhalts  28,15 € 
c) bei Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
 mit einem CSB-Wert der Inhaltsstoffe von  
 mehr als 30.000 mg/l je cbm abgefahrener  
 Grubeninhalts  68,79 € 
Nicht volle Kubikmetermengen werden anteilig berechnet. 
 

Artikel II II 
Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der 
beschlossene Satzungstext mit dem bekannt gemachten 
Satzungstext übereinstimmt. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs  
Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Euskirchen, den 13.12.2023 
Sacha Reichelt 
Bürgermeister 
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18. Änderungssatzung vom 13.12.2023 zur Satzung 
über die Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.12.2006 in 
der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2007, 
12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 15.07.2011, 16.12.2011, 
12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016, 
15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021 
und 14.12.2022 
 
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung 
- §§ 7, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 

- §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706),  

- der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), 

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 
12.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
1. Das in § 2 Abs. 1 Satz 1 und Satz 4 genannte Verzeichnis 

wird hinsichtlich folgender Straßen ergänzt bzw. 
geändert:  

 Straßennamen                  Straßenschlüssel    Straßenart 
 Ortsteil Euskirchen 
 Am Dölkenbroich                          1064                  T 6  
  
 
2. In § 7 – Gebührenmaßstab und Gebührensatz – wird Abs. 

7 wie folgt neu gefasst: 
(7) Bei einer einmaligen Reinigung der Fahrbahn beträgt 

die Benutzungsgebühr jährlich je m Grundstücksseite 
(Abs. 1 bis 6), wenn das Grundstück erschlossen wird 
durch eine Straße, die überwiegend 

 - dem Anliegerverkehr dient  
  (Straßenart 1) 1,19 € 
 - dem innerörtlichen Verkehr dient  
  (Straßenart 2) 1,30 € 
 - dem überörtlichen Verkehr dient  
  (Straßenart 3) 0,79 € 
 - als Einkaufsstraße und/oder als 
  Fußgängerzone dient (Straßenart 4) 6,89 € 
 - nur der Winterwartung unterliegt und aus 
  technischen oder wirtschaftlichen Gründen 
  nicht gereinigt wird Straßenart 5) 0,09 € 
 Für Straßen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 Straßen-

reinigungsgesetz (Straßenart 6) werden keine 
Gebühren erhoben. 

 Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht 
sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 

 
Artikel II 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der 
beschlossene Satzungstext mit dem bekannt gemachten 
Satzungstext übereinstimmt. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs  

Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Euskirchen, den 13.12.2032 
Sacha Reichelt 
Bürgermeister 
 

20. Änderungssatzung vom 13.12.2023 zur Friedhofs-
gebührensatzung vom 19.12.2003 in der Fassung der 
Änderungssatzungen vom 17.12.2004, 16.12.2005, 
15.12.2006, 14.12.2007, 12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 
16.12.2011, 12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 
14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 
15.12.2021 und 23.12.2022 
 
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung 
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen – GO NRW - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 

- § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 17.06.2003 
(GV NRW S. 313),  

- der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), 

- § 37 der Friedhofssatzung der Stadt Euskirchen vom 
11.10.2017 

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 
12.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
§ 1 – Gebührenpflicht – Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Für die Inanspruchnahme der im Gebiet der Stadt 

Euskirchen gelegenen, in ihrem Eigentum oder ihrer 
Verwaltung stehenden Friedhöfe – einschließlich der 
Bestattungseinrichtungen – sowie für damit zusammen-
hängende besondere Leistungen der Friedhofsverwal-
tung werden öffentlich-rechtliche Gebühren nach dieser 
Satzung in Verbindung mit dem anliegenden Gebühren-
tarif erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

 
Artikel II 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der 
beschlossene Satzungstext mit dem bekannt gemachten 
Satzungstext übereinstimmt. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs  
Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
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vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Euskirchen, den 13.12.2023 
Sacha Reichelt 
Bürgermeister 
 

Öffentlich-rechtlicher Gebührentarif zur 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Euskirchen 
 
A. Grabnutzungsgebühren 
1. Wahlgrabstätten 
a) Je Grabstelle für 25 Jahre/Elsig für 40 Jahre 2.855,00 € 
b) Beim Erwerb von Nutzungsrechten für mehr als drei 

Grabstellen einer Grabstätte für Erdbestattungen mit 
Übergröße erhöht sich die unter a) festgesetzte Gebühr 
je Grabstelle um 430,00 € 

c) Bei Verlängerungen des Nutzungsrechtes wird die unter 
a) festgesetzte Gebühr anteilig erhoben. 

 - Elsig 
    je Jahr 71,38 € 
    je Monat 5,95 € 
 - übrige Friedhöfe 
    je Jahr 114,20 € 
    je Monat 9,52 € 
d) Beim Erwerb von Wahlgrabstätten für eine 

Nutzungsdauer von 50 Jahren verdoppelt sich die unter 
a) festgesetzte Gebühr je Grabstelle. 

2. Reihengrabstätten 
a) Erwachsene und Kinder ab vollendetem  
 5. Lebensjahr 2.235,00 € 
b) Tot-/Fehlgeburten Gemeinschaftsgrabstätte  
 bis zu 8 Bestattungen 875,00 € 
3. Kindergrabstätten 
a) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 875,00 € 
b) Verlängerung/Wiedererwerb je Jahr 58,33 € 
4. Pflegefreie Grabstätten 
a) Reihengrabstätte 2.785,00 € 
b) Je Wahlgrabstätte 3.365,00 € 
Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird die unter b) 
festgesetzte Gebühr anteilig erhoben 
 je Jahr 134,60 € 
 je Monat 11,22 € 
5. Urnenwahlgrabstätten 
a) Je Grabstätte 1.990,00 € 
b) Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird die unter a) 

festgesetzte Gebühr anteilig erhoben. 
 je Jahr 79,60 € 
 je Monat 6,63 € 
c) Beim Erwerb von Urnenwahlgrabstätten für eine 

Nutzungsdauer von 50 Jahren verdoppelt sich die unter 
a) festgesetzte Gebühr. 

6. Urnenreihengrabstätten 
 Je Grabstelle 1.665,00 € 
7. Grabstätten für anonyme Bestattungen 
a) Erdbestattungen 2.550,00 € 
b) Urnenbeisetzungen 1.710,00 € 
8. Baumgrab für Urnenbeisetzung 
a) Reihengrabstätte 1.905,00 € 

b) Wahlgrabstätte 2.220,00 € 
Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird die unter b) 
festgesetzte Gebühr anteilig erhoben. 

 je Jahr 88,80 € 
 je Monat 7,40 € 
9.  Aschenstreufeld 
 Je Stelle 685,00 € 
B. Benutzungsgebühren 
1. Gebühren für Erdbestattungen 
a) Grabbereitung, Aushub, Verfüllung und die Einebnung 

des Grabhügels, einschließlich der ersten Nachfüllung. 
aa) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und 
      Sammelbeisetzung von Tot-/Fehlgeburten 470,00 € 

 bb) Erwachsene und Kinder nach dem vollendeten  
       5. Lebensjahr 775,00 € 
b) Beisetzung in einer Grabstelle (Überführung zum Grab 

mit Friedhofspersonal) 
 aa) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 230,00 € 
 bb) Erwachsene und Kinder nach dem vollendeten  
        5. Lebensjahr 465,00 € 
c) anonyme Erdbestattung (Grabbereitung und 

Überführung) 1.240,00 € 
d) Tot-/Fehlgeburten, sofern keine eigene Grabstätte 

beansprucht wird 120,00 € 
2. Gebühren für Urnenbestattungen 
Grabbereitung, Aushub, Verfüllung und die Einebnung des 
Grabhügels, einschließlich der ersten Nachfüllung 
a) je Urne 300,00 € 
b) Beisetzung in einer Grabstelle (Überführung zum Grab 

mit Friedhofspersonal) 115,00 € 
c) anonyme Urnenbestattung (Grabbereitung und 

Überführung) 415,00 € 
3.  Aschenstreufeld 
Verstreuung von Totenasche auf einem bestimmten Bereich 
des Friedhofes 115,00 € 
4. Zuschlag 
Für Bestattungen, welche samstags durchgeführt werden, 
ist zusätzlich zu den Gebühren ein Zuschlag zu zahlen 
a) bei Erdbestattungen von Erwachsenen und Kindern nach 

dem vollendeten 5. Lebensjahr 155,00 € 
b) bei Erdbestattungen von Kindern bis zum vollendeten  
 5. Lebensjahr 103,00 € 
c) bei Urnenbestattungen/Verstreuen 52,00 € 
5. Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen 
a) Für die Ausgrabung werden folgende Gebühren erhoben: 
 aa) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  
       - während der Ruhezeit  1.060,00 € 
       - nach Ablauf der Ruhefrist  815,00 € 
 bb) Erwachsene und Kinder nach vollendetem  
       5. Lebensjahr 
       - während der Ruhezeit 1.855,00 € 
       - nach Ablauf der Ruhefrist  1.455,00 € 
 cc) Für Urnen 515,00 € 
b) Bei einer Umbettung werden zusätzlich die 

Beerdigungsgebühren erhoben: 
 aa) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 700,00 € 
 bb) Erwachsene und Kinder nach vollendetem  
       5. Lebensjahr 1.240,00 € 
 cc) Für Urnen 415,00 € 

In den vorstehenden Gebührensätzen sind die Kosten für 
einen neuen Sarg oder etwa notwendige Gebeinsärge 
nicht enthalten. 

c) Für die Bearbeitung des Antrages wird eine 
Verwaltungsgebühr erhoben 70,00 € 
6.  Trauer-/Leichenhalle 
 a) Benutzung der Trauer-/Leichenhalle 325,00 € 
 b) Benutzung der Leichenhalle für eine Leiche, wenn 
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keine Trauerfeier in der Halle stattfindet,  
  je angefangenen Tag  35,00 € 
7. Dienstleistung der Friedhofsverwaltung 
a) Transport von Kränzen und Blumen von der  
 Leichenhalle zur Grabstätte je Friedhofsarbeiter 
 und je angefangene Stunde 120,00 € * 
b) Gestellung eines Friedhofsarbeiters für die in diesem 

Tarif nicht erwähnten Verrichtungen je angefangene 
Stunde 120,00 € * 

8. Pflegepauschale 
Bei vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten wird für die 
noch bestehende Ruhezeit eine jährliche Pflegepauschale 
als Gesamtbetrag erhoben. Für das laufende Jahr beträgt 
diese 
a) Grabstätte für Erdbestattungen Wahlgrab und 

Reihengrab je Grabstelle 110,00 € * 
b) Grabstätte für Erdbestattungen Kindergrab  45,00 € * 
c) Urnengrabstätte 45,00 € * 
Die Gebühr erhöht sich für die Folgejahre jeweils um 3 %.  
9. Sonstige Gebühren 
a) Ausschmückung des Grabes mit künstlichen Grasmatten 

bei Erdbestattungen 60,00 € 
 b) Ausschmückung des Grabes mit künstlichen 

Grasmatten bei Urnenbeisetzungen 30,00 € 
(Die Ausschmückung des Grabes mit Tannen oder 
anderem Grün wird von der Friedhofsverwaltung nicht 
ausgeführt. Ebenfalls liegt die Beschaffung von 
Grabsträußchen im Ermessen der Angehörigen des 
Verstorbenen. Die Friedhofsverwaltung führt derartige 
Aufträge nicht aus.) 

10. Grabmalgenehmigungsgebühren 
Erteilung der Erlaubnis für die Errichtung eines Grabmals, 
einer Einfriedigung, Einfassung oder sonstigen baulichen 
Anlagen auf der Grabstelle je Antrag  
a) Grabarten A 1 bis 6 125,00 € 
b) Baumgräber (A 8) 30,00 € 
11. Abbau und Entsorgung von Grabanlagen 
a)  Grabstätte für Erdbestattungen Wahlgrab und 

Reihengrab je Grabstelle 370,00 € * 
b) Grabstätte für Erdbestattungen Kindergrab und 

Pflegefreie Grabstätte je Grabstelle 185,00 € * 
c) Urnengrabstätte 130,00 €.* 
d) Baumgrabstätte 15,00 € * 
12. Umsatzsteuer 
Die Gebühren (*) nach Ziffer 7 a) und b), 8 a) bis c) sowie 11 
a) bis d) sind Nettoentgelte im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes, zu denen die jeweils gültige Umsatzsteuer hinzu-
kommt. 
13. Verwaltungsgebühren 
a) Ausstellung von Berechtigungskarten an 

Gewerbetreibende für 1 Jahre 50,00 € 
b)  Ausstellung von Berechtigungskarten an 

Gewerbetreibende für eine einmalige Tätigkeit 25,00 € 
c) Ausstellung von Ersatzurkunden 5,00 € 
d) Ausstellung von sonstigen Bescheinigungen, 

Genehmigungen, Erlaubnissen und 
Ausnahmebewilligungen 5,00 € 

e) Urnenversand einschließlich Verpackung 60,00 € 
 

Öffentliche
Bekanntmachung
1.1.1.1.1. Änderungsversordnung vom 13.12.2023 zur  Änderungsversordnung vom 13.12.2023 zur  Änderungsversordnung vom 13.12.2023 zur  Änderungsversordnung vom 13.12.2023 zur  Änderungsversordnung vom 13.12.2023 zur VVVVVerordnung über dieerordnung über dieerordnung über dieerordnung über dieerordnung über die
Erhebung von Gebühren für die Bewohnerparkausweise (BewohnerErhebung von Gebühren für die Bewohnerparkausweise (BewohnerErhebung von Gebühren für die Bewohnerparkausweise (BewohnerErhebung von Gebühren für die Bewohnerparkausweise (BewohnerErhebung von Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Bewohner-----
parkausweisgebührenordnung) vom 14.12.2022 und 14.12.2023parkausweisgebührenordnung) vom 14.12.2022 und 14.12.2023parkausweisgebührenordnung) vom 14.12.2022 und 14.12.2023parkausweisgebührenordnung) vom 14.12.2022 und 14.12.2023parkausweisgebührenordnung) vom 14.12.2022 und 14.12.2023
Auf Grundlage von § 6a Abs. 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt
geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 56) i.V.m. § 4 Satz 2 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich
Straßenverkehr und Güterbeförderung vom 05. Juli 2016 (GV. NRW.
S.527), zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. Februar 2022 (GV.
NRW. S. 141) i.V.m. § 38 Buchstabe b) des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/
SGV NRW 2060), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
23.Juni 2021 (GV.NRW. S. 762), hat der Rat der Kreisstadt Euskirchen in
seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende Verordnung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise

In § 2 Abs. 1 wird im Unterpunkt 1 nach Jahresgebühr die Angabe
„60,00 Euro“ durch den Wortlaut „ab dem 01.01.2024: 90,00 Euro und
ab dem 01.01.2026: 120,00 Euro“ ersetzt.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Verordnungs-
text mit dem bekannt gemachten Verordnungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Verordnung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 13.12.2023
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Öffentliche
Bekanntmachung
Satzung der Kreisstadt Euskirchen über den Ersatz des Satzung der Kreisstadt Euskirchen über den Ersatz des Satzung der Kreisstadt Euskirchen über den Ersatz des Satzung der Kreisstadt Euskirchen über den Ersatz des Satzung der Kreisstadt Euskirchen über den Ersatz des VVVVVerdienstaus-erdienstaus-erdienstaus-erdienstaus-erdienstaus-
fallesfallesfallesfallesfalles,,,,, der  der  der  der  der Ausbilderentschädigung und der Ausbilderentschädigung und der Ausbilderentschädigung und der Ausbilderentschädigung und der Ausbilderentschädigung und der AufwAufwAufwAufwAufwandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigung
für ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kreis-für ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kreis-für ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kreis-für ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kreis-für ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kreis-
stadt Euskirchen vom 13.12.2023stadt Euskirchen vom 13.12.2023stadt Euskirchen vom 13.12.2023stadt Euskirchen vom 13.12.2023stadt Euskirchen vom 13.12.2023
Gemäß der §§ 7 u. 41 Abs. 1 S.2 Buchst. f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und §§ 3
Abs. 1, 21 Abs. 1 und 3, 22 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17.
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), hat der Rat der
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Kreisstadt Euskirchen in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Grundsätze der § 1 Grundsätze der § 1 Grundsätze der § 1 Grundsätze der § 1 Grundsätze der AufwAufwAufwAufwAufwandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigung
(1) Die Stadt Euskirchen zahlt den ehrenamtlichen Führungskräften
und bestimmten Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern der Frei-
willigen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe sich
nach der jeweils wahrgenommenen Funktion in der Feuerwehr richtet.
(2) Jede/r Funktionsträger/-in nach Abs. 1 hat nur Anspruch auf eine
Aufwandsentschädigung. Bei Wahrnehmung von Mehrfachfunktionen
wird jeweils die höhere Aufwandsentschädigung ausbezahlt.
(3) Durch die Aufwandsentschädigung sind die mit der Funktionswahr-
nehmung verbundenen notwendigen Ausgaben und sonstige persönli-
che Kosten abgegolten, so dass kein individueller Auslagenersatz von
Feuerwehrangehörigen zusätzlich verlangt werden kann. Hiervon aus-
genommen bleiben Verdienstausfallenschädigung und Kosten für Rei-
sen außerhalb des Stadtgebietes.

§ 2 Höhe und Zahlung der § 2 Höhe und Zahlung der § 2 Höhe und Zahlung der § 2 Höhe und Zahlung der § 2 Höhe und Zahlung der AufwAufwAufwAufwAufwandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigungandsentschädigung
(1) Die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger/-innen richtet sich
nach der in der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder
kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverord-
nung-EntSchVO) in der jeweils gültigen Fassung genannten Höhe der
Aufwandsentschädigung als monatliche Teilpauschale für Ratsmitglie-
der in der für die Stadt Euskirchen maßgeblichen Größenklasse gemäß
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO NRW.
Die Höhe wird in Anlehnung der EntschVO nach prozentualen Anteilen
wie folgt festgelegt:
a) Leitung der Feuerwehr (100%)
b) Stv. Leitung der Feuerwehr (50%)
c) Löschzugführer/-in (15%)
d) Zugführer-in ABC (15%)
e) Löschgruppenführer/-in (15%)
f) Internetbeauftragte/-r (15%)
g) Stadtjugendfeuerwehrwart/-in (15%)
h) Stadtkinderfeuerwehrwart/-in (15%)
i) Ausbildungsbeauftragte/-r (15%)
j) Pressebeauftragte/-r (15%)
k) Sicherheitsbeauftragte/-r (15%)
l) Einheitsführer/-in IUK (10%)
m) Jugendwarte/-in Löschzug 1-5 (10%)
n) Einheitsführer/-in HFS (10%)
(2) Die Aufwandsentschädigungen werden jeweils für einen vollen
Kalendermonat gewährt, auch wenn die Funktion während des Mo-
nats aufgenommen oder beendet wurde. Sie werden auf volle Euro
aufgerundet und zum 1. eines Quartals nachträglich gezahlt.
(3) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der/die
Empfangsberechtigte länger als drei Monate ohne Unterbrechung
seine/ihre ehrenamtliche Funktion nicht wahrnimmt, für die über drei
Monate hinausgehende Zeit. Die Zahlung entfällt unmittelbar mit
Monatsablauf bei Ausschluss und Austritt aus der Feuerwehr oder bei
Funktionsenthebung. Die Leitung der Feuerwehr oder sein/e Stellver-
tretung können bei nicht pflichtgemäßer Aufgabenwahrnehmung von
Funktionsträgern/-innen die jeweilige Aufwandsentschädigung redu-
zieren oder bis auf null kürzen.

§ 3 § 3 § 3 § 3 § 3 VVVVVerdienstausfall / fortgewährter erdienstausfall / fortgewährter erdienstausfall / fortgewährter erdienstausfall / fortgewährter erdienstausfall / fortgewährter ArbeitsverdienstArbeitsverdienstArbeitsverdienstArbeitsverdienstArbeitsverdienst
(1) Beruflich selbstständige, ehrenamtliche Angehörige der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Euskirchen sowie private Arbeitgeber/-innen
haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles und der fortgewähr-
ten Arbeitsentgelte / Dienstbezüge (Arbeitsverdienst), sofern der Er-
stattungsanspruch auf Grund von Einsätzen, Übungen, Lehrgängen
und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen auf Anforderung entstan-
den ist.
(2) Der Regelstundensatz für den Verdienstausfall wird in Anlehnung
an die Regelungen des § 6 Abs.1 der Verordnung über die Entschädi-
gung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Ent-

schädigungsverordnung-EntschVO) vom 26. September 2023 in der
jeweils geltenden Fassung bemessen.
(3) Der Höchstbetrag je Stunde für den Verdienstausfall wird in Anleh-
nung an die Regelungen des § 6 Abs. 1 der Verordnung über die
Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse (Entschädigungsverordnung-EntschVO) vom 26. September
2023 in der jeweils geltenden Fassung bemessen.
(4) Auf Antrag kann anstelle des Regelstundensatzes eine Verdienst-
ausfallpauschale nach § 21 Abs. 3 BHKG gewährt werden.
(5) Der Verdienstausfall für Selbstständige ist in der Regel auf die Zeit
montags bis freitags von 08.00 bis 19.00 Uhr sowie samstags von 08.00
bis 14.00 Uhr begrenzt, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu
rechnen ist. Unabhängig hiervon kann die Arbeitszeit in jedem einzel-
nen Fall individuell ermittelt werden. Auf Antrag des/der Selbstständi-
gen ist die individuelle Ermittlung der Arbeitszeit zwingend.
(6) Für die Festsetzung des fortgewährten Arbeitsverdienstes, der
Beiträge zur Sozial- und Arbeitslosenversicherung sowie sonstiger
fortgewährter Leistungen für private Arbeitgeber/-innen im Rahmen
von Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und sonstigen, notwendigen,
dienstlichen Veranstaltungen wird nach dem tatsächlichen Verdienst-
ausfall des/der jeweiligen Arbeitnehmers/-in abgerechnet.
(7) Der Verdienstausfall bzw. fortgewährte Arbeitsverdienst wird nur
auf Antrag gewährt. Der Anspruch erlischt, wenn der Antrag nicht
innerhalb eines Jahres nach dem anspruchsbegründeten Tatbestand
im Sinne des § 1 dieser Satzung gestellt wird.

§ 4 Einsatzführungsdienst§ 4 Einsatzführungsdienst§ 4 Einsatzführungsdienst§ 4 Einsatzführungsdienst§ 4 Einsatzführungsdienst
(1) Der Einsatzführungsdienst besteht sowohl aus hauptamtlichen
als auch aus ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr. Werktags
von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr und regelmäßig in 24-Stunden-Schichten
wird der Einsatzführungsdienst von hauptamtlichen Kräften der Lauf-
bahngruppe 2 wahrgenommen. In den übrigen Zeiten durch ehren-
amtliche Führungskräfte. Ehrenamtliche Führungskräfte erhalten für
den Einsatzführungsdienst einen pauschalierten Auslagenersatz bis
maximal 250,00 €/Monat (3.000,00 €/Jahr).
(2) Die Höhe der Aufwandsentschädigung für den Einsatzführungs-
dienst beträgt:
a.) Im 12 Std. Dienst 25,00 €
b.) Im 24 Std. Dienst 50,00 €

§ 5 Einsatzdauer und Ruhezeiten§ 5 Einsatzdauer und Ruhezeiten§ 5 Einsatzdauer und Ruhezeiten§ 5 Einsatzdauer und Ruhezeiten§ 5 Einsatzdauer und Ruhezeiten
Die Einsatzdauer ist der Zeitraum, der zwischen Alarmierung und
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft liegt. Feuerwehrange-
hörige, die an Einsätzen mit einer Dauer von zwei bis vier Stunden
teilgenommen haben, bei denen das Einsatzende nach 24:00 Uhr
liegt, nehmen ihre berufliche Tätigkeit, soweit das möglich ist, ab
12:00 Uhr wieder auf. Eine Ruhezeit von acht Stunden sollte beach-
tet werden. Endet der Einsatz nach 03:00 Uhr, sollte am gleichen
Tage keine Arbeitsaufnahme mehr erfolgen. Endet ein Einsatz wäh-
rend der regulären Arbeitszeit, weniger als eine Stunde vor Ar-
beitsschluss, so muss der Feuerwehrangehörige nicht mehr an
seine Arbeitsstelle zurückkehren. Für von der regelmäßigen Ar-
beitszeit abweichende Arbeitszeiten (z.B. Selbstständige, Gastwir-
te/-innen, Pflegefachkräfte etc.) müssen Regelungen im Einzelfall
getroffen werden. Auch hier sollten die Ruhezeiten nach Möglich-
keit beachtet werden.

§ 6 § 6 § 6 § 6 § 6 AusbilderentschädigungAusbilderentschädigungAusbilderentschädigungAusbilderentschädigungAusbilderentschädigung
Die Höhe der Entschädigung für Ausbilder und Ausbilderinnen beträgt
19,00 € je Unterrichtsstunde.

§ 7 Steuer§ 7 Steuer§ 7 Steuer§ 7 Steuer§ 7 Steuer- und Sozialversicherung- und Sozialversicherung- und Sozialversicherung- und Sozialversicherung- und Sozialversicherung
(1) Die Empfangsberechtigten der Entschädigungszahlungen haben
die korrekte steuerliche und sozialversicherungs- rechtliche Behand-
lung der empfangenen Gelder selbst sicherzustellen. Die Stadt ist von
jeder Haftung freigestellt.
(2) Zum Jahresende kann zur Vorlage beim Finanzamt auf Antrag eine
Jahresbescheinigung ausgestellt werden, eine Kopie dieser Beschei-
nigung erhält das zuständige Finanzamt.



Rundblick Euskirchen | 15. Jahrgang | Nr. 26 | Freitag, 29. Dezember 2023 | Kw 52 | rundblick-euskirchen.de/e-paper10

§ 8 Inkrafttreten§ 8 Inkrafttreten§ 8 Inkrafttreten§ 8 Inkrafttreten§ 8 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Kreisstadt Euskirchen über den Ersatz
des Verdienstausfalles, der Ausbilderentschädigung und der Aufwands-
entschädigung für ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr der Kreisstadt Euskirchen wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW S. 666), in
der aktuell gültigen Fassung, wird auf folgende Rechtsfolgen hinge-
wiesen:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-

Öffentliche Bekanntmachungen

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen
Satzungen nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt / Gemein-
de vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 13.12.2023
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Satzung vom 13.12.2023 über die Merkmale der endgültigen HerSatzung vom 13.12.2023 über die Merkmale der endgültigen HerSatzung vom 13.12.2023 über die Merkmale der endgültigen HerSatzung vom 13.12.2023 über die Merkmale der endgültigen HerSatzung vom 13.12.2023 über die Merkmale der endgültigen Her-----
stellung von Erschließungsanlagenstellung von Erschließungsanlagenstellung von Erschließungsanlagenstellung von Erschließungsanlagenstellung von Erschließungsanlagen
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils gültigen
Fassung
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- § 8 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen vom 21.12.1987 zuletzt geändert am 20.10.2023

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 12.12.2023
folgende Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Die nachstehend genannten Erschließungsanlagen sind endgültig her-

gestellt, wenn sie folgenden Ausbauzustand aufweisen:
a) Erftbleiche (von Erftstra) Erftbleiche (von Erftstra) Erftbleiche (von Erftstra) Erftbleiche (von Erftstra) Erftbleiche (von Erftstraße bis einschließlich aße bis einschließlich aße bis einschließlich aße bis einschließlich aße bis einschließlich WWWWWendehammer)endehammer)endehammer)endehammer)endehammer)
- asphaltierte Fahrbahn mit Unterbau
- beidseitige Gehwege mit Abgrenzung gegen die Fahrbahn; entlang

des Wendehammers ist jedoch kein Gehweg vorhanden,
- Straßenentwässerungseinrichtungen mit Anschluss an die Kanali-

sation,
- Straßenbeleuchtungseinrichtung betriebsfertig,
- gärtnerische Gestaltung.
b) b) b) b) b) VVVVVerbindungsstrerbindungsstrerbindungsstrerbindungsstrerbindungsstraße zwischen den Straße zwischen den Straße zwischen den Straße zwischen den Straße zwischen den Straßen „Erftbleiche“ und „Inaßen „Erftbleiche“ und „Inaßen „Erftbleiche“ und „Inaßen „Erftbleiche“ und „Inaßen „Erftbleiche“ und „In
den Herrenbenden“den Herrenbenden“den Herrenbenden“den Herrenbenden“den Herrenbenden“
(Gemarkung Euskirchen,(Gemarkung Euskirchen,(Gemarkung Euskirchen,(Gemarkung Euskirchen,(Gemarkung Euskirchen, Flur 24, Flur 24, Flur 24, Flur 24, Flur 24, Flurstück 785 tlw Flurstück 785 tlw Flurstück 785 tlw Flurstück 785 tlw Flurstück 785 tlw.).).).).)
- durchgehende Pflasterung der Straßenverkehrsfläche mit Unterbau,

ErftbleicheErftbleicheErftbleicheErftbleicheErftbleiche ErftbleicheErftbleicheErftbleicheErftbleicheErftbleiche
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- Straßenentwässerungseinrichtungen mit Anschluss an die Ka-
nalisation,

- Straßenbeleuchtungseinrichtung betriebsfertig.
c) Schneppenheimer c) Schneppenheimer c) Schneppenheimer c) Schneppenheimer c) Schneppenheimer WWWWWeg (von Barentsstreg (von Barentsstreg (von Barentsstreg (von Barentsstreg (von Barentsstraße bis zur L 182)aße bis zur L 182)aße bis zur L 182)aße bis zur L 182)aße bis zur L 182)
- asphaltierte Fahrbahn mit Unterbau,
- einseitiger Parkstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg auf

der östlichen Straßenseite,
- beidseitige Gehwege mit Abgrenzung gegen die Fahrbahn bzw.

gegen den Parkstreifen,
- Straßenentwässerungseinrichtungen mit Anschluss an die Ka-

nalisation,
- Straßenbeleuchtungseinrichtung betriebsfertig.
d) d) d) d) d) Am Himmelsgarten (Gemarkung Stotzheim,Am Himmelsgarten (Gemarkung Stotzheim,Am Himmelsgarten (Gemarkung Stotzheim,Am Himmelsgarten (Gemarkung Stotzheim,Am Himmelsgarten (Gemarkung Stotzheim, Flur 10, Flur 10, Flur 10, Flur 10, Flur 10, Flurstück Flurstück Flurstück Flurstück Flurstück
511 )511 )511 )511 )511 )
- niveaugleicher Ausbau als Mischfläche mit Unterbau und De-

cke; lediglich im Bereich der Einmündung in die Von-Heimbach-
Straße (Minikreisel) befinden sich von der Fahrbahn abgegrenz-
te, beidseitige gepflasterte Gehwege,

- Straßenentwässerungseinrichtungen mit Anschluss an die Ka-
nalisation,

- Straßenbeleuchtungseinrichtung betriebsfertig,
- gärtnerische Gestaltung.
Die o.g. Erschließungsanlagen sind in den beigefügten Plänen rot
gekennzeichnet, die Pläne sind Bestandteil dieser Satzung.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene
Satzungstext mit dem bekannt gemachten Satzungstext überein-
stimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 13.12.2023
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Schneppenheimer WegSchneppenheimer WegSchneppenheimer WegSchneppenheimer WegSchneppenheimer Weg Am HimmelsgartenAm HimmelsgartenAm HimmelsgartenAm HimmelsgartenAm Himmelsgarten
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WundWunschAktion
Spendenübergabe der Josef Wund Stiftung
Günter Geyer, Prokurist der Josef
Wund Stiftung, überreichte gestern,
am 11. Dezember, zusammen mit
Petra Wund die Dankesurkunden
an die ausgewählten Organisatio-
nen rund um Euskirchen. „Mit je-
dem Spendeneuro bringen wir die
Wertschätzung für Ihre jahrelange
Arbeit für die Kleinsten, die Älte-
ren, die Sportlichen oder einfach
die Nachbarn zum Ausdruck und
sagen Danke“, so Petra Wund,
Gesellschafterin der Josef Wund
Stiftung. „Die Zahl der Spenden-
empfänger hat sich innerhalb von
fünf Jahren verdoppelt. Das ist ein

mutmachendes Signal und eine
Bestätigung für die guten Bezie-
hungen der Mitarbeitenden in ihre
Region.“ Zum fünften Mal führt die
Josef Wund Stiftung die Wund-
Wunsch-Aktion durch und vergibt
Spenden an gemeinnützige Orga-
nisationen. Mit der Wund-Wunsch-
Aktion unterstützt die Josef Wund
Stiftung seit 2019 gemeinnützige
Organisationen und Projekte rund
um die drei Thermenstandorte der
Unternehmensgruppe Josef Wund
in Euskirchen, Sinsheim und Titi-
see Neustadt. Die gemeinnützi-
gen Projekte und Aktionen wer-

den von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der ortsansässigen
Thermen vorgeschlagen und aus-
gewählt. Über die Spendenhöhe
für die Projekte entscheiden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Thermengruppe in einer Ab-
stimmung. In diesem Jahr sind
zahlreiche Projekte für Kinder,
Jugendliche und Familien in all
ihren Lebensbereichen unter den
Begünstigten, aber auch Bil-
dungs- und Sporteinrichtungen.
Insgesamt 6.500 Euro wurden
an folgende Organisationen
überreicht:

Geförderte Organisationen und
Projekte in der Reihenfolge der
MitarbeiterInnen-Wahl:
- RKV-Athletics-Bebra e.V. | Er-

weiterung der Trainingsmög-
lichkeiten durch Anschaffung
eines Ergometers für die Ju-
gendmannschaften | 1.000
Euro

- Pädagogisch therapeutisches
Voltigier-Sportzentrum Rhein-
bach e.V. | Therapeutisches
Reiten für besondere Men-
schen | 750 Euro

- Tierschutzverein Pitbull, Staf-
ford & Co. Köln e.V. | Aufnah-
me und Vermittlung von Hun-
den in ein neues, geeignetes
Zuhause | 750 Euro

- Deutscher Kinderschutzbund
e.V. Euskirchen / Integrative
Bewegungs-Kita Wirbelwind |
Schaukel-/Klettergeräte für
die Turnhalle | 750 Euro

- Aktion Lichtblicke e.V. | Hilfe
für Kinder in Not geratener
Familien | 750 Euro

- Stark für Kinder e.V. in Euskir-
chen | Kinderwünsche an Fei-
ertagen erfüllen | 500 Euro

- Freiwillige Feuerwehr Erfts-
tadt Dirmerzheim | Schlammt-
auchpumpe und Schutzklei-
dung | 500 Euro

- Förderverein für Kinder und
Jugendliche mit Diabetes mel-
litus e.V | jährliche Schulungs-
fahrten für Sport und Alltag
mit Diabetes | 500 Euro

- Rad Rebellen e.V. in Bad Müns-
tereifel | Ausbildung von Gui-
des für Kinder- und Jugend-
Biketouren | 500 Euro

- E l i sabeth-von-Thür ingen-
Schule Brühl | Materialien für
die Leichtathletik AG und
ErsthelferˆAusbildung |
500 Euro

Foto: Quelle: Scholl/Wochenspiegel EuskirchenFoto: Quelle: Scholl/Wochenspiegel EuskirchenFoto: Quelle: Scholl/Wochenspiegel EuskirchenFoto: Quelle: Scholl/Wochenspiegel EuskirchenFoto: Quelle: Scholl/Wochenspiegel Euskirchen
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Freitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. Dezember
HimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroder-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Polligsstr. 23, 53359 Rheinbach, 02226/911882

Samstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. Dezember
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/7845800

Sonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. Dezember
Apotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am Bahnhof
Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/2019

Montag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. Januar
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApotheke am Campuse am Campuse am Campuse am Campuse am Campus
Christian-Schäfer-Straße 10, 53881 Euskirchen, 02255 1209

Dienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. Januar
Burg-Apotheke im REWE MarktBurg-Apotheke im REWE MarktBurg-Apotheke im REWE MarktBurg-Apotheke im REWE MarktBurg-Apotheke im REWE Markt
Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919

Mittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. Januar
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660

Donnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. Januar
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Str. 17, 53359 Rheinbach, 02226 - 916630

Freitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. Januar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009

Samstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. Januar
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286

Sonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. Januar
Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311

Montag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. Januar
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/7845800

Dienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. Januar
Millennium-ApothekeMillennium-ApothekeMillennium-ApothekeMillennium-ApothekeMillennium-Apotheke
Roitzheimer Str. 117, 53879 Euskirchen, 02251-124950

Mittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. Januar
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApotheke am Campuse am Campuse am Campuse am Campuse am Campus
Christian-Schäfer-Straße 10, 53881 Euskirchen, 02255 1209

Donnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. Januar
Südstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am Marienhospital
Gottfried-Disse-Straße 48, 53879 Euskirchen, 02251/1293880

Freitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. Januar
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660

Samstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. Januar
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Str. 17, 53359 Rheinbach, 02226 - 916630

Sonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. Januar
Chlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-Apotheke
Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642

Alle Angaben ohne Gewähr

Tierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im Kreis
EuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchen

Über die Telefon-Nummer des
jeweiligen Tierarztes (Anruf-
beantworter) oder unter
www.tieraerzte-kreis-
euskirchen.de

Zahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher Notfalldienst
0180/5986700

Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-
häuserhäuserhäuserhäuserhäuser

Kreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus Mechernich
02443/17-0
Marien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital Euskirchen
02251/90-0

Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-
betriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Techni-echni-echni-echni-echni-
sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“

Die Zentrale des Stadtbe-
triebs Technische Dienste ist
ab dem 1. Januar 2019 unter
der neuen Rufnummer 02251/
14570 zu erreichen. Auch die
einzelnen Durchwahlen haben
sich geändert. Bei Bedarf sind
diese auf der städtischen Ho-
mepage www.euskirchen.de
im Bereich Service/Ansprech-
partner zu finden.

Notruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzw..... Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts-
nummernnummernnummernnummernnummern

WWWWWasserasserasserasserasser- und Energieversorger- und Energieversorger- und Energieversorger- und Energieversorger- und Energieversorger
Stadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt Mechernich
02443 / 49-0
StadtwerkStadtwerkStadtwerkStadtwerkStadtwerke Mechernich e Mechernich e Mechernich e Mechernich e Mechernich WWWWWas-as-as-as-as-
serversorgungserversorgungserversorgungserversorgungserversorgung
0172/9860333

02443/494144
Kreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-Versorgung
02441/820
VVVVVerbandswerbandswerbandswerbandswerbandswasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskir-----
chen chen chen chen chen WWWWWasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgung
02251/79150
e-regioe-regioe-regioe-regioe-regio
02251/3222
Störung meldenStörung meldenStörung meldenStörung meldenStörung melden
0800/3223222
WestnetzWestnetzWestnetzWestnetzWestnetz
01802/112244
AbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgung
Stadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt Mechernich
02443/49-0
StadtwerkStadtwerkStadtwerkStadtwerkStadtwerke Mechernich e Mechernich e Mechernich e Mechernich e Mechernich Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-
wasserentsorgungwasserentsorgungwasserentsorgungwasserentsorgungwasserentsorgung
0171/6353360

Kreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde Euskirchen
02251/799-0

Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme AlkAlkAlkAlkAlkoholikoholikoholikoholikoholikererererer
0176/50087394

Tierarzt-NotdiensteTierarzt-NotdiensteTierarzt-NotdiensteTierarzt-NotdiensteTierarzt-Notdienste
Im Kreis EuskirchenIm Kreis EuskirchenIm Kreis EuskirchenIm Kreis EuskirchenIm Kreis Euskirchen
30. Dezember30. Dezember30. Dezember30. Dezember30. Dezember

Praxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis Müller
Zülpich, 01523 4695490

31. Dezember31. Dezember31. Dezember31. Dezember31. Dezember
Praxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis Rüsing
Zülpich, 02252/81955

Sonntag, 14. Januar 2024Sonntag, 14. Januar 2024Sonntag, 14. Januar 2024Sonntag, 14. Januar 2024Sonntag, 14. Januar 2024
Praxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis Müller
Zülpich, 015234695490

Alle Angaben ohne Gewähr
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Bahnunterführung Münstereifeler Straße
jetzt in hellem Weiß
Was lange währt wird endlich gut.
Im März dieses Jahres forderte
die Seniorenvertretung „Senioren
in Euskirchen -SIE“ die Bürger-
innen und Bürger auf, Gefahren-
punkte in der Stadt Euskirchen zu
melden. Herr Weinand vom BRH
regte an, die Bahnunterführung
der Münstereifeler Straße weiß
zu streichen, da Personen beim
Überqueren der Straße oft sehr
schlecht zu sehen seien und es
bereits zu Beinahe-Unfällen ge-
kommen sei.
Die SIE leiteten diesen Antrag an
die Verwaltung weiter. Nach Rück-
sprache mit der Deutschen Bahn
hat die Stadt Euskirchen nun auf
den Antrag reagiert und die Un-
terführung weiß gestrichen.
Hans-Werner Pütz
Sprecher der PG Politik
der Senioren in Euskirchen Foto: Claudia AulmannFoto: Claudia AulmannFoto: Claudia AulmannFoto: Claudia AulmannFoto: Claudia Aulmann

„Stark für Kinder“ spendet Multisportanlage

Fotos: Tim NoldenFotos: Tim NoldenFotos: Tim NoldenFotos: Tim NoldenFotos: Tim Nolden

In wenigen Wochen hat der Ver-
ein „Stark für Kinder“ ein tolles
Projekt auf die Beine gestellt. Mit

einer Spende von über 120.000
Euro und viel persönlichem Ein-
satz hat der Verein ermöglicht,

eine Multisportanlage für Kinder
und Jugendliche auf dem Gelände
der Kaplan-Kellermann-Schule zu
schaffen. So haben die Mitglieder
des Vereins nicht nur die Finan-
zierung zur Verfügung gestellt,
sondern auch selber mit angepackt
und den Bau der Anlage unterstützt.
Nach dem der Spatenstich im Sep-
tember stattgefunden hatte, konn-
te vor wenigen Tagen die Multis-
portanlage nun schon eröffnet wer-
den. „Ich bedanke mich für das tol-
le Engagement des Vereins. Wir brau-
chen mehr Menschen, die sich so
für ihre Heimatstadt einsetzen“,

lobte Bürgermeister Sacha Reichelt
die Arbeit des Vereins bei der offizi-
ellen Eröffnung. Die Stadt Euskir-
chen hatte das Projekt mit 30.000
Euro unterstützt. Der Startschuss
auf der Sportanlage wurde mit ei-
nem kleinen Fußballturnier gefei-
ert, bei dem der Verein, Lehrkräfte
und Jugendliche aus der Schule
sowie die Stadtverwaltung jeweils
ein Team stellten.
Die Anlage wird zukünftig noch
mit Fitness-Angeboten erweitert,
so dass möglichst viele Jugendli-
che die Chance haben, sich dort
sportlich betätigen zu können.
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Urlaub ohne Koffer -
Toureröffnung
Vom Stall zu Bethlehem ins kölsche Milieu
Der Seniorenverband BRH eröff-
net seinen neuen Tourenkalender
„Urlaub ohne Koffer“ am Freitag,
5. Januar, mit einem besonderen
Angebot: „Vom Stall zu Bethle-
hem ins kölsche Milieu“. Es wird
zu einem nachweihnachtlichen
Spaziergang durch Köln eingela-
den und man folgt damit einer
alten Tradition und einem Kölner
Brauch: „Kreppche zo luure“.
Der BRH konnte dazu als Führerin
Dorothea Lautwein, eine gebürti-
ge Kölnerin gewinnen. Die Teil-
nehmer werden ganz unterschied-
liche und detailverliebte Krippen
erleben und dabei erkennen: Köln
hat eine einzigartige Krippen-
landschaft. Man wird vieles über
Krippen, berühmte Heilige, popu-
läre Bräuche und berühmte Le-
ckereien erfahren.
Der Abschluss wird gesellig im
„Gaffel am Dom“ gestaltet.
Die Anreise wird mit der DB ab
Bahnhof Euskirchen organisiert.
Der Seniorenverband BRH bietet
einen guten Schutzwall gegen alle
Benachteiligungen der älteren
Generation. Sein Angebot ist viel-
seitig. Er begegnet zum Beispiel
Ängsten und Sorgen zum Thema
Sicherheit mit Aktivität. Wenn im
Alter die sozialen Kontakte immer
mehr einschlafen und das Gefühl
der Vereinsamung Oberhand ge-
winnt, dann kann ein Tages-Ur-
laub mit dem BRH in der näheren
Heimat ein Stück Lebensqualität
zurückgeben.
Wer mehr zum BRH-Programm
des wissen möchte: Informatio-
nen gibt es unter 02251 80621.
(www.brh-euskirchen.de)

Treppenlifte & Aufzüge

Tel. 02443 - 90 27 830

treppenlifte.de

• Kompetente Beratung

3.400 € 

ab

Treppenlifte
 neu & gebraucht

Plattformlifte

Senkrechtaufzüge
(vereinfacht)

Freitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. Januar
„Urlaub ohne Koffer“, 12.45 Uhr,
Bahnsteig Bahnhof Euskirchen,
BRH-Tagesfahrt nach Köln, geführ-
ter Krippen-Spaziergang „Vom
Stall in Bethlehem zum kölsche
Milieu“.
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Risiken auf dem Weg zur Eigentumswohnung vermeiden
Auch beim Wohnungskauf gibt es Fallstricke, die man kennen sollte
Wer den Aufwand für den Bau ei-
nes Eigenheims scheut, erhofft
sich oftmals vom Kauf einer Ei-
gentumswohnung den einfache-
ren Weg zum Immobilienbesitz.
Aussuchen, kaufen, einziehen -
ganz so unkompliziert ist der Er-
werb dann aber doch nicht.
Auch ein Wohnungskauf stelle
schließlich ein wirtschaftliches
Risiko dar, erklärt Erik Stange,
Pressesprecher des Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB). Wenn die
Entscheidung für ein Objekt ge-
fallen ist, stehen der Abschluss
des Kaufvertrags und seine Beur-
kundung durch einen Notar an.
Der Entwurf des Vertragsdoku-
ments muss zwei Wochen vor Ver-
tragsabschluss vorliegen. So
bleibt dem Kaufinteressenten ge-
nügend Zeit für eine Vertragsprü-

fung, idealerweise durch einen
unabhängigen Vertrauensanwalt.
„Wichtig ist dafür ein aktueller
Grundbuchauszug“, rät Verbrau-
cherschützer Stange. So können
die Daten mit den Angaben im
Kaufvertrag und in der Teilungs-
erklärung abgeglichen werden.
Bedingungen für die Zahlung derBedingungen für die Zahlung derBedingungen für die Zahlung derBedingungen für die Zahlung derBedingungen für die Zahlung der
Kaufsumme festlegenKaufsumme festlegenKaufsumme festlegenKaufsumme festlegenKaufsumme festlegen
Zu einer besonders sorgfältigen
Prüfung rät Stange bei den Kondi-
tionen für die Fälligkeit des Kauf-
preises. Er empfiehlt, vertraglich
festzulegen, wann die Zahlung fäl-
lig wird, und nennt beispielhaft
Bedingungen dafür. So sollten
zuvor eine Auflassungserklärung
im Grundbuch zugunsten des Käu-
fers sowie erforderliche Geneh-
migungen zum Beispiel des Ver-
walters vorliegen. Auch muss der

Verkäufer den Nachweis erbrin-
gen, dass er als Eigentümer im
Grundbuch eingetragen ist. „Ein
Vertrauensanwalt weiß am bes-
ten, worauf es im Einzelfall an-
kommt“, so Erik Stange. Unter
www.bsb-ev.de gibt es dazu eine
bundesweite Adresssuche und
weitere Informationen.
Baumängel sind auch im Mehrfa-Baumängel sind auch im Mehrfa-Baumängel sind auch im Mehrfa-Baumängel sind auch im Mehrfa-Baumängel sind auch im Mehrfa-
milienbau keine Seltenheitmilienbau keine Seltenheitmilienbau keine Seltenheitmilienbau keine Seltenheitmilienbau keine Seltenheit
Auch in neu gebauten Eigentums-
wohnungen haben Besitzer das
Recht auf ein mängelfreies Werk.
Laut einer BSB-Studie zu Mängeln
in Mehrfamilienhäusern ist das

nicht immer selbstverständlich.
Ähnlich wie beim Bau eines Eigen-
heims empfiehlt es sich daher auch
beim Wohnungserwerb im Neubau,
einen unabhängigen Bauherrenbe-
rater mit einer baubegleitenden
Qualitätskontrolle zu beauftragen.
Frühzeitig festgestellte Mängel las-
sen sich rechtzeitig beim Bauträ-
ger oder Verkäufer anzeigen und
können in vielen Fällen mit über-
schaubarem Aufwand behoben
werden. Nachbesserungen, wenn
die Wohnung bereits bezogen ist,
sind dagegen lästig und oft auf-
wendig. (djd)

Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Neubau lassen sich Baumän-Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Neubau lassen sich Baumän-Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Neubau lassen sich Baumän-Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Neubau lassen sich Baumän-Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Neubau lassen sich Baumän-
gel durch eine baubegleitende Qualitätskontrolle oftmals vermeiden.gel durch eine baubegleitende Qualitätskontrolle oftmals vermeiden.gel durch eine baubegleitende Qualitätskontrolle oftmals vermeiden.gel durch eine baubegleitende Qualitätskontrolle oftmals vermeiden.gel durch eine baubegleitende Qualitätskontrolle oftmals vermeiden.
Foto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-Schutzbund

Der Kauf einer Eigentumswohnung in einem Mehrgeschoß-Neubau istDer Kauf einer Eigentumswohnung in einem Mehrgeschoß-Neubau istDer Kauf einer Eigentumswohnung in einem Mehrgeschoß-Neubau istDer Kauf einer Eigentumswohnung in einem Mehrgeschoß-Neubau istDer Kauf einer Eigentumswohnung in einem Mehrgeschoß-Neubau ist
eine Alternative zum Bau eines Eigenheims.eine Alternative zum Bau eines Eigenheims.eine Alternative zum Bau eines Eigenheims.eine Alternative zum Bau eines Eigenheims.eine Alternative zum Bau eines Eigenheims.
Foto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-SchutzbundFoto: djd/Bauherren-Schutzbund
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Seniorenkino mit „Im Taxi mit Madeleine“

Chöre bei Kerzenschein
Weihnachtliches Konzert
in besinnlicher Stimmung

Auch in 2024 wird die Reihe „Kino
für Senioren“, zu dem das Senio-
renbüro der Kreisstadt Euskirchen
gemeinsam mit dem Kino-Center
Galleria, Berliner Straße 23, je-
den ersten Mittwoch im Monat
einladen, fortgeführt. Am 3. Janu-
ar starten wir mit dem Film „Im
Taxi mit Madeleine“.
Zum Film:
Der Pariser Taxifahrer Charles
(Dany Boon) hat einen ziemlich
schlechten Tag. Er steckt tief in
Schulden, droht wegen zahlrei-
cher Verkehrsverstöße seinen Füh-
rerschein zu verlieren, und seine
Ehe droht zu zerbrechen. Doch

dann steigt Madeleine (Line Ren-
aud) in sein Taxi, eine elegante,
resolute 92-jährige Frau. Da sie
in ihrem Alter davon ausgeht, dass
es jederzeit ihre letzte Taxifahrt
sein könnte, bittet sie Charles auf
dem Weg zum Pflegeheim einige
Zwischenstopps einzulegen: Noch
einmal möchte sie jene Orte se-
hen, die wichtig waren in ihrem
Leben. Charles, anfangs verärgert
und mürrisch, fährt los.
Mit jedem Stopp entfaltet sich
die erstaunliche Vergangenheit
von Madeleine und Charles ist
zunehmend fasziniert von ihren
Geschichten.

Er erzählt ihr seinerseits von sei-
nen Nöten und Madeleine wäre
wiederum nicht Madeleine, wenn
sie nicht mit ihrem Sinn für Hu-
mor und ihrer Lebensklugheit den
einen oder anderen Rat für Char-
les hätte. Was wie eine normale
Taxifahrt beginnt, wird zu einem
tiefgründigen Abenteuer, wie das
Leben selbst…
Laufzeit: 91 Minuten
Vor Filmbeginn kann bei einer
Tasse Kaffee und einem Stück
Kuchen geklönt werden.
Der Eintritt beträgt 6,50 Euro. Für
Inhaber des Euskirchen-Passes
gibt es eine Ermäßigung.

Das Kinocenter bietet Vorstellun-
gen um 14.30 Uhr und um 15 Uhr
an. Eintrittskarten können unter
www.cineplex.de/euskirchen oder
direkt an der Kinokasse erwor-
ben werden auch im Vorfeld schon
täglich ab 16 Uhr. Bitte informie-
ren Sie sich einen Tag vor dem
Kinobesuch beim Kinocenter un-
ter Telefonnummer 02251/782613,
ob der Aufzug funktioniert.
Für Fragen und Anregungen errei-
chen Sie uns unter:
Seniorenbüro der Kreisstadt Eus-
kirchen, senioren@euskirchen.de
oder Telefonnummer
02251/14-222.

Foto: Volker Prinz/Kirchenmusik im Seelsorgebereich Euskirchen/Foto: Volker Prinz/Kirchenmusik im Seelsorgebereich Euskirchen/Foto: Volker Prinz/Kirchenmusik im Seelsorgebereich Euskirchen/Foto: Volker Prinz/Kirchenmusik im Seelsorgebereich Euskirchen/Foto: Volker Prinz/Kirchenmusik im Seelsorgebereich Euskirchen/
Erftmühlenbach/pp/Agentur ProfiPressErftmühlenbach/pp/Agentur ProfiPressErftmühlenbach/pp/Agentur ProfiPressErftmühlenbach/pp/Agentur ProfiPressErftmühlenbach/pp/Agentur ProfiPress

Kuchenheim. „Ein Weihnachts-
konzert bei Kerzenschein zum Hin-
hören und Mitsingen“ findet am
Samstag, 30. Dezember, um 18
Uhr in der „Pfarrkirche St. Niko-
laus“ in Euskirchen-Kuchenheim
statt. Hier wirken die „Chorge-
meinschaft Kantorei Kirchheim
und Kuchenheim“ und der neue
Chor „Coro piccolo“ mit. Festlich
begleitet werden die Sängerschaf-
ten von Antonia und Michaela Wis-

kirchen unter anderem am Piano,
per Orgel und Flötenmusik.
Die Gesamtleitung hat der Diri-
gent und Organist Volker Prinz.
Dieser betont: „Hier ist jeder herz-
lich eingeladen, der Eintritt ist
frei(willig)!“ Prinz ist Seelsorge-
bereichsmusiker des veranstal-
tenden Vereins „Kirchenmusik im
Seelsorgebereich Euskirchen/Erft-
mühlenbach“.
pp/Agentur ProfiPress
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Info-Veranstaltung „Sicherheit im Alter“

Mit Weltoffenheit aus der Funkstille

Highlight in der Euskirchener Herz-Jesu Kirche
Hochklassig besetztes Rheinisches Bach-Consortium
begeistert mit Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium

Die Seniorenvertretung -Seni-
oren in Euskirchen (SIE)- lädt
gemeinsam mit der Kreispoli-
zei Euskirchen alle Euskirche-
ner Seniorinnen und Senioren
zu einer Informationsveranstal-
tung zu Themen der Kriminal-
prävention am Mittwoch, 10.
Januar, um 14.30 Uhr, in den
Ratssaal der Stadtverwaltung

Euskirchen, Kölner Straße 75,
53879 Euskirchen ein.
Dieses informative Treffen bietet
eine wertvolle Gelegenheit, mehr
über Sicherheitsaspekte im All-
tag zu erfahren. Frau Houf von der
Polizei Euskirchen wird einen Vor-
trag zu folgenden Themen halten:
- Risiken von Haustürgeschäf-

ten und Schutzmaßnahmen

- Sicherheit im Umgang mit Trau-
eranzeigen

- Vorbeugung gegen Romance-
Scamming

- „Falscher Polizeibeamter“ -
am Telefon, auf dem Handy, was
nun?

Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und
dieser Nachmittag soll Ihnen hel-
fen, potenzielle Gefahren besser

zu erkennen und sich effektiv
davor zu schützen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
und einen informativen Aus-
tausch. Der Eintritt ist frei.
Weitere Infos: Seniorenbüro der
Stadt Euskirchen,
Claudia Aulmann,
02251/14222 oder E-Mail:
caulmann@euskirchen.de

Jahrelang sich verschärfende Pro-
bleme oder Unverständnis führen
nicht selten zum Kontaktabbruch
innerhalb der eigenen Familie. Es
herrscht auf einmal „Funkstille“
zwischen den Generationen, die
sich nicht selten unvermittelt und

ohne deutbare Ankündigung, aber
dafür umso kompromissloser und
endgültig einstellt. Es gibt auf
beiden Seiten, dem Kontaktab-
brecher und dem Verlassenen,
ganz unterschiedliche und oft un-
vereinbare Bedürfnisse. Was zu-

rückbleibt ist eine sprach- und
hilflose Beziehung, die nicht sel-
ten auf beiden Seiten durch eine
Täter-Opfer-Perspektive gekenn-
zeichnet ist. Am 16. Januar, 18 bis
20.15 Uhr, findet im Haus der Fami-
lie eine Veranstaltung statt, die

Wege aus der Funkstille aufzeigt.
Kooperationsveranstaltung mit
BIGE Euskirchen, Teilnahmegebühr
10 Euro, für BIGE-Mitglieder 5 Euro.
Anmeldung und weitere Informati-
onen unter info@fbs-euskirchen.de
oder 02251 9571120.

Für viele Menschen gehört es zum
alljährlichen festen Ritual in der (vor-
)weihnachtlichen Zeit: Johann Sebas-
tians Bachs Weihnachtsoratorium im
Konzertrahmen zu genießen. In die-
sem Jahr konnten sich die Menschen

aus der Euskirchener Umgebung auf
eine kurze Anreise freuen. Instru-
mentalisten des Gürzenich-Orches-
ters Köln, der Düsseldorfer Sympho-
niker sowie freischaffende Musiker
und Sänger des Rheinlandes schlos-

sen sich erstmals zum Rheinischen
Bach-Consortium zusammen und er-
arbeiteten ehrenamtlich, unter der
Leitung von Martin Richter, Bachs
Weihnachtsoratorium. Neben den
professionellen Orchestermitglie-
dern und dem Chor überzeugten die
international bekannten Solistinnen
Anna Lucia Richter (Alt), Annabelle
Heinen (Sopran) sowie die Solisten
Berthold Schindler (Tenor) und Geor-
ge Clark (Bariton) mit ihren einzigar-
tigen und prägnanten Stimmen.
Manfred Sistig, Kirchenmusiker aus
Euskirchen und üblicherweise an der
großen Orgel in der Herz-Jesu-Kir-
che zu hören, war diesmal mittig im
Orchester platziert, und bereicherte
das Rheinische Bach-Consortium mit
seinem Spiel an der Orgel. Alle Mit-
wirkende agierten ehrenamtlich.
Statt Eintritt wird um Unterstützung
der politisch und religiös unabhän-
gigen gemeinnützigen Organisation
CASA HOGAR Deutschland e. V., die
sich um den Bereich der Mädchen-
und Frauenbildung im kolumbiani-
schen Chocó kümmert, gebeten.
„Bisher konnte der Verein bereits
drei Begegnungs- und Wohnstätten
errichten, so dass die Mädchen ge-
schützt leben und lernen können“,
informiert Dr. Theodor Rüber in sei-
ner Begrüßung über die bisherigen
Projekte des Vereins. „Ein viertes

Casa befindet sich im Bau. Es ist für
junge gefährdete Mädchen vorge-
sehen, die in etwa in dem Alter, ca.
10 bis 12 Jahre, sind, wie die jungen
Mädchen, die gleich hier im Chor
mitsingen werden“, kündigt der en-
gagierte Mediziner einen besonde-
ren Konzertteil an. Die jungen Sän-
gerinnen beeindruckten gemeinsam
mit dem Orchester im Choral der
Kantate I des Weihnachtsoratoriums
und sorgten bei vielen Zuhörern für
glänzende Augen. Die Sanges- und
Spielfreude war allen Mitwirkenden
anzumerken und die begeisterten
Konzertbesucher bedankten sich bei
den Musikern mit langanhaltenden
stehenden Ovationen.
RiWi

Berührten die Konzertbesucher in der Herz-Jesu Kirche: JungeBerührten die Konzertbesucher in der Herz-Jesu Kirche: JungeBerührten die Konzertbesucher in der Herz-Jesu Kirche: JungeBerührten die Konzertbesucher in der Herz-Jesu Kirche: JungeBerührten die Konzertbesucher in der Herz-Jesu Kirche: Junge
ChChChChChormitglieder*innen inmitten des Rheinischen Bach-Consortiums sangenormitglieder*innen inmitten des Rheinischen Bach-Consortiums sangenormitglieder*innen inmitten des Rheinischen Bach-Consortiums sangenormitglieder*innen inmitten des Rheinischen Bach-Consortiums sangenormitglieder*innen inmitten des Rheinischen Bach-Consortiums sangen
Teile des Weihnachtsoratoriums von. J. S. Bach.Teile des Weihnachtsoratoriums von. J. S. Bach.Teile des Weihnachtsoratoriums von. J. S. Bach.Teile des Weihnachtsoratoriums von. J. S. Bach.Teile des Weihnachtsoratoriums von. J. S. Bach.

Dr. Theodor Rüber und Anna LuciaDr. Theodor Rüber und Anna LuciaDr. Theodor Rüber und Anna LuciaDr. Theodor Rüber und Anna LuciaDr. Theodor Rüber und Anna Lucia
Richter, vom Verein CASA HOGARRichter, vom Verein CASA HOGARRichter, vom Verein CASA HOGARRichter, vom Verein CASA HOGARRichter, vom Verein CASA HOGAR
Deutschland e. V. begrüßen dieDeutschland e. V. begrüßen dieDeutschland e. V. begrüßen dieDeutschland e. V. begrüßen dieDeutschland e. V. begrüßen die
zahlreichen Besucher des Benefiz-zahlreichen Besucher des Benefiz-zahlreichen Besucher des Benefiz-zahlreichen Besucher des Benefiz-zahlreichen Besucher des Benefiz-
konzertes. Fotos: Jule Rüberkonzertes. Fotos: Jule Rüberkonzertes. Fotos: Jule Rüberkonzertes. Fotos: Jule Rüberkonzertes. Fotos: Jule Rüber
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Meal Prep mit Hafer
So gelingt eine gesunde Ernährung in Homeoffice und Büro
Schon wieder belegte Brötchen, Dö-
ner, eine Pizzaecke oder was Süßes
in der Mittagspause? Wer kennt das
nicht: Oft fehlen Zeit und Muße,
um sich im Homeoffice oder im
Büro frische Mahlzeiten zuzube-
reiten. Eine ausgewogene Ernäh-
rung kommt da schnell zu kurz.
Eine Lösung, um kalorienreiches Fast
Food oder einseitige Snacks für
zwischendurch zu vermeiden, kann
Meal Prep sein. Der Begriff kommt
aus dem Englischen und bedeutet
ganz schlicht Mahlzeitenvorberei-
tung, also das altbekannte Vorko-
chen. Das vorbereitete Essen wird in
Behältnissen im Kühlschrank gela-
gert und bei Bedarf aufgewärmt.
VVVVVon Energyballs bis Haferon Energyballs bis Haferon Energyballs bis Haferon Energyballs bis Haferon Energyballs bis Hafer-Sushi-Sushi-Sushi-Sushi-Sushi
Neu beim aktuellen Meal-Prep-
Trend ist, dass man ganz bewusst
frische gesunde Zutaten verwendet.
So lassen sich beispielsweise zahl-
reiche Gerichte und Snacks mit Ha-
fer gut vorbereiten und mitnehmen.
Die Vollkornflocken liefern dem Kör-
per wertvolle Ballaststoffe und Vita-
mine wie Vitamin B1, welches das
Nervensystem und die Konzentrati-
on unterstützt. Zudem helfen Hafer-
mahlzeiten dabei, den Cholesterins-
piegel zu senken. Sie sind wahre
Energiebooster und halten lange
satt, ohne den Magen-Darm-Trakt
zu belasten. Overnight Oats oder
ein Porridge mit Früchten und Nüs-
sen für das zweite Frühstück im
Büroalltag sind schnell am Abend
vorher zubereitet. Leckere Snacks
zum Mitnehmen sind auch ein Ba-
nanen-Haferbrot oder „Italian Ener-
gyballs“ aus weißen Bohnen, ge-
trockneten Tomaten, Pinienkernen,
Haferflocken und Pesto. Außerge-
wöhnlich schmeckt ein süßes Hafer-
Sushi mit Kokosmilch. Mittags kann
es eine Paprikacremesuppe sein, die
man sich schnell in der Mikrowelle
aufwärmt, eine kalte Salat-Bowl mit
Haferbällchen, Möhren und Roter
Bete oder Hafer-Wraps. Diese und
viele weitere Rezepte gibt es unter
www.alleskoerner.de/haferrezepte/
auf-einen-blick.
HaferHaferHaferHaferHafer-Wr-Wr-Wr-Wr-Wrapsapsapsapsaps
(Quelle: www.alleskoerner.de)
Zutaten für 1 Portion:Zutaten für 1 Portion:Zutaten für 1 Portion:Zutaten für 1 Portion:Zutaten für 1 Portion:
• 45 g zarte Haferflocken
• 1 kleines Ei
• 80-100 ml fettarme Milch
• Salz

• 2 TL Rapsöl
• 1 Möhre
• 2 EL Frischkäse
• Pfeffer, Curry
• einige Salatblätter
• 20 g Putenbrustaufschnitt in dün-

nen Scheiben
ZubereitungZubereitungZubereitungZubereitungZubereitung
Haferflocken in einem kleinen Mixer
oder Mörser zermahlen. Ei mit Milch
und 1/4 TL Salz verquirlen und Hafer-
flocken zugeben. Den Teig 10 Minu-
ten quellen lassen. Nacheinander je
1 TL Öl in einer beschichteten Pfanne
erhitzen und aus dem Teig 2 große
Crêpes ausbacken und auskühlen
lassen. Möhre schälen und mit ei-
nem Sparschäler in dünne breite
Streifen hobeln. Frischkäse mit Salz,
Pfeffer und Curry würzen. Jeden Crê-
pe mit 1 EL Curryfrischkäse bestrei-

Hafermahlzeiten wie eine Salat-Bowl mit Haferbällchen lassen sich gut vorbereiten.Hafermahlzeiten wie eine Salat-Bowl mit Haferbällchen lassen sich gut vorbereiten.Hafermahlzeiten wie eine Salat-Bowl mit Haferbällchen lassen sich gut vorbereiten.Hafermahlzeiten wie eine Salat-Bowl mit Haferbällchen lassen sich gut vorbereiten.Hafermahlzeiten wie eine Salat-Bowl mit Haferbällchen lassen sich gut vorbereiten.
Foto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.de

Foto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.deFoto: djd/www.alleskoerner.de

chen, ein paar Salatblätter und Möh-
renstreifen darauf verteilen und mit
Putenbrustscheiben belegen. Die

Crêpes eng zu Wraps aufrollen und
zum Mitnehmen in Folie einwickeln.
(djd)
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Kochkurs
im Haus der Familie

Nachweihnachtliches
Konzert
Das Mandolinenorchester 1921
Kuchenheim e.V.

Zigeunernacht in der COMEDIA
Enorme Vielseitigkeit mit einer Mischung aus Gypsy, Jazz, Flamenco, Latin und Klassik
Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 27. 27. 27. 27. 27. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr
Tradition hat nunmehr unsere
siebte Euskirchener Zigeunern-
acht, die unseren Beitrag zur Be-
wahrung von Kultur, Sprache und
Geschichte der deutschen Zigeu-
ner leistet.
Die eingeladenen Musiker führen
uns vom Zigeuner-Swing zu den
melancholischen Balladen des
Roma-Lebens - und geben dem
Publikum das Gefühl, auf einer
Zigeunerhochzeit zu sein.

Lassen Sie sich entführen in die
Klänge der Romamusik, der Viel-
falt und Schönheit der Zigeuner-
musik von nah und fern.
Wir freuen uns auf hochtalentier-
te, junge und „erfahrene“ Sinti-
Musiker, die auf den Spuren des
Jahrhundertmusikers Django
Reinhardgt wandeln. Entstanden
ist diese Idee aufgrund jahrelan-
ger Freundschaft mit dem Gei-
ger Markus Reinhardt, Spross
einer Kölner Zigeunermusiker-

Zigeunernacht in der COMEDIAZigeunernacht in der COMEDIAZigeunernacht in der COMEDIAZigeunernacht in der COMEDIAZigeunernacht in der COMEDIA

Gesund, bunt und lecker sind die
beliebten Bowls als Frühstückva-
riante wie z.B. ein Banana-Choc-
Bowl oder als Hauptmahlzeit mit
unterschiedlichem Gemüse, Ge-
treide und leckeren Soßen wie
z.B. Muhammara-Bowl oder Tos-
kana-Bowl. Der Kurs findet mit

der Referentin Jessica Stroet-
mann am Freitag, 19. Januar, um
18 Uhr im Haus der Familie in
Euskirchen statt. Die Kursgebühr
inklusive der Lebensmittelumla-
ge beträgt 28 Euro. Anmeldung
unter 02251-9571120 oder
www.fbs-euskirchen.de.

Am 7. Januar findet in der Pfarr-
kirche St. Nikolaus in Kuchenheim
das „Nachweihnachtliche Kon-
zert“ des Mandolinenorchester
1921 Kuchenheim e.V. statt. Das

Konzert beginnt um 17 Uhr. Ein-
lass 16.40 Uhr. Eintritt frei, Spen-
den erfreuen. Nach dem Konzert
lädt das Orchester zu einem Glüh-
weinumtrunk ins Pfarrhaus ein.

Dynastie (er ist Djangos Großneffe).
Eintritt pro Person:
25 Euro Abendkasse,

Vorverkauf:
20 Euro,
teilw. zuzügl. VV-Gebühren
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Das E-Bike
sorgenfreier abstellen
Digitaler Diebstahlschutz für das Pedelec
Fahrräder sind ein beliebtes
Diebesgut. Allein im Jahr 2021
wurden über 233.000 Fälle in
Deutschland polizeilich erfasst -
die Dunkelziffer dürfte um ein
Vielfaches höher sein. Einen
wachsenden Anteil daran machen
E-Bikes aus: Sie sind teurer als
herkömmliche Fahrräder und da-
her bei Langfingern besonders
beliebt. Umso wichtiger ist es,
Schutzmaßnahmen zu ergreifen,
die einen Diebstahl erschweren.

Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-
schloss und schloss und schloss und schloss und schloss und AbstellortAbstellortAbstellortAbstellortAbstellort
E-Bikes sollten grundsätzlich
immer mit einem robusten Fahr-
radschloss abgeschlossen wer-
den. Damit Diebe kein leichtes
Spiel haben, empfiehlt es sich, das
E-Bike an einem fest verankerten
Fahrradständer oder einem Later-
nenpfahl anzuschließen. Außer-
dem spielt auch der Abstellort
des E-Bikes eine Rolle: Tagsüber
eignen sich Plätze, die belebt
und von allen Seiten einsehbar
sind. Nachts sollten E-Bikes in
der Garage oder im Keller ab-
gestellt werden. Ist das nicht
möglich, gilt es, einen Ort zu
wählen, der gut beleuchtet und
im Optimalfall belebt ist.

Das E-BikDas E-BikDas E-BikDas E-BikDas E-Bike schlägt selbst e schlägt selbst e schlägt selbst e schlägt selbst e schlägt selbst AlarmAlarmAlarmAlarmAlarm
Daneben sind zusätzliche digi-
tale Schutzfunktionen wie „eBi-
ke Alarm“ von Bosch sinnvoll.
Diese lässt sich über die „eBike
Flow App“ aktivieren und sorgt
für noch mehr Sicherheit und
besseren Schutz. Wird das E-
Bike abgestellt und ausgeschal-
tet, aktiviert sich das Alarm-Fea-
ture automatisch. Das Smartpho-
ne dient dabei als digitaler
Schlüssel. Macht sich jemand
ohne diesen am E-Bike zu schaf-
fen, reagiert das System mit ei-
nem zweistufigen Alarm. Bei ei-
ner leichten Bewegung schreckt
die Funktion den Dieb mit kur-
zen Ton- und Lichtsignalen ab.
Wird das E-Bike stärker bewegt
oder gar entwendet, alarmiert
das Feature die Umgebung mit
einem deutlich wahrnehmbaren
Warnton. Gleichzeitig wird eine

Benachrichtigung an das Smart-
phone des Besitzers gesendet
und die Tracking-Funktion star-
tet. Somit lässt sich die Position
des E-Bikes nachverfolgen und
an die Polizei weitergeben -
wichtig ist das vor allem in den
ersten beiden Stunden, um die
Chance zu vergrößern, das Rad
wiederzufinden.

Das E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im Blick
Für ein sorgenfreieres Abstellen
sorgt zusätzlich die Möglichkeit,
jederzeit den Standort und den Si-
cherheitsstatus des E-Bikes zu über-
prüfen. Zusätzlich dient ein Sicher-
heitsfeature zum Deaktivieren der
Motorunterstützung. Ob es aktiv
und damit die Motorunterstützung
deaktiviert ist, signalisieren kurze
Töne, Lichter und Symbole auf der
Bedieneinheit LED Remote, dem
Display oder Smartphone. Unter
www.bosch-ebike.com/de/
produkte/ebike-protect gibt es
weitere Tipps für einen wirksa-
men Diebstahlschutz fürs E-Bike.
(DJD)
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Optimal gespült & getrocknet
Beste Performance bei weniger
Verbrauch. Bis zu dreimal schnel-
ler spülen, wenn die Zeit drängt.
Ein Höchstmaß an Flexibilität, Rei-
nigungskraft sowie beste Trock-
nungsleistungen - selbst bei Spül-
gut aus Kunststoff. „Die neuen Ein-
bau-Geschirrspüler sind mit vie-
len praktischen Funktionen für ei-
nen Top-Spülkomfort im Alltag
ausgestattet“, sagt AMK-Ge-
schäftsführer Volker Irle. „Von ih-
rem großen Leistungsspektrum
können übrigens auch kleinere
Küchen profitieren, in denen z. B.
nur Platz für eine 45 cm schmale
Modellvariante ist.

Wenn Konsumenten an den Kauf
eines neuen Geschirrspülers den-
ken, stehen Energieeffizienz und
eine hohe Performance ganz oben
auf dem Wunschzettel. Wichtig ist
für viele auch, dass sich ihr neues
Einbaugerät an die eigenen Be-
dürfnisse sowie ihrer Familie fle-
xibel und individuell anpassen
lässt. Darüber hinaus sollte der
neue Spüler leise und einfach in
der Bedienung sein und für viele

außerdem noch WLAN-fähig. Das
klingt nach Alleskönnern, die kei-
ne Wünsche mehr übrig lassen. „So
kann man die neuen Geschirrspü-
ler durchaus bezeichnen“, konsta-
tiert Volker Irle, Geschäftsführer
der AMK - Arbeitsgemeinschaft Die
Moderne Küche e.V.
Viele Premium- und Marken-Spü-
ler weisen seit längerem extrem
niedrige Energie- und Wasserver-
brauchswerte auf. Das bedeutet

Dieser vernetzte, vollintegrierte Premium-Spüler punktet mit einer bis zu dreimal schnelleren Programmlauf-Dieser vernetzte, vollintegrierte Premium-Spüler punktet mit einer bis zu dreimal schnelleren Programmlauf-Dieser vernetzte, vollintegrierte Premium-Spüler punktet mit einer bis zu dreimal schnelleren Programmlauf-Dieser vernetzte, vollintegrierte Premium-Spüler punktet mit einer bis zu dreimal schnelleren Programmlauf-Dieser vernetzte, vollintegrierte Premium-Spüler punktet mit einer bis zu dreimal schnelleren Programmlauf-
zeit, einer speziellen Zone für wertvolle Gläser, ansprechenden Innenbeleuchtung und Option zum Abspei-zeit, einer speziellen Zone für wertvolle Gläser, ansprechenden Innenbeleuchtung und Option zum Abspei-zeit, einer speziellen Zone für wertvolle Gläser, ansprechenden Innenbeleuchtung und Option zum Abspei-zeit, einer speziellen Zone für wertvolle Gläser, ansprechenden Innenbeleuchtung und Option zum Abspei-zeit, einer speziellen Zone für wertvolle Gläser, ansprechenden Innenbeleuchtung und Option zum Abspei-
chern der individuellen Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zusatzoption.chern der individuellen Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zusatzoption.chern der individuellen Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zusatzoption.chern der individuellen Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zusatzoption.chern der individuellen Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zusatzoption.
Foto: AMKFoto: AMKFoto: AMKFoto: AMKFoto: AMK

Für vollintegrierte Modelle gibt es unterschiedlichste BedienkonzepteFür vollintegrierte Modelle gibt es unterschiedlichste BedienkonzepteFür vollintegrierte Modelle gibt es unterschiedlichste BedienkonzepteFür vollintegrierte Modelle gibt es unterschiedlichste BedienkonzepteFür vollintegrierte Modelle gibt es unterschiedlichste Bedienkonzepte
- z. B. zum Tippen (oben) oder intuitiv per manuellem Touch-Schiebereg-- z. B. zum Tippen (oben) oder intuitiv per manuellem Touch-Schiebereg-- z. B. zum Tippen (oben) oder intuitiv per manuellem Touch-Schiebereg-- z. B. zum Tippen (oben) oder intuitiv per manuellem Touch-Schiebereg-- z. B. zum Tippen (oben) oder intuitiv per manuellem Touch-Schiebereg-
ler (unten). Er ermöglicht eine individuell anpassbare Geschirrreinigung:ler (unten). Er ermöglicht eine individuell anpassbare Geschirrreinigung:ler (unten). Er ermöglicht eine individuell anpassbare Geschirrreinigung:ler (unten). Er ermöglicht eine individuell anpassbare Geschirrreinigung:ler (unten). Er ermöglicht eine individuell anpassbare Geschirrreinigung:
von extrem sparsam, wenn Zeit gerade keine Rolle spielt, bis schnell.von extrem sparsam, wenn Zeit gerade keine Rolle spielt, bis schnell.von extrem sparsam, wenn Zeit gerade keine Rolle spielt, bis schnell.von extrem sparsam, wenn Zeit gerade keine Rolle spielt, bis schnell.von extrem sparsam, wenn Zeit gerade keine Rolle spielt, bis schnell.
Foto: AMKFoto: AMKFoto: AMKFoto: AMKFoto: AMK
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einerseits eine hohe Nachhaltig-
keit, andererseits längere Lauf-
zeiten. Doch die neuen Spüler
können auch ganz anders: Steht
beispielsweise der Besuch früher
als erwartet vor der Haustür, wäh-
rend das Einbaugerät noch eine
ganze Weile brauchen würde, ver-
wandelt man es im Nu einfach in
einen Turbo-Sprinter. Der Spülvor-
gang lässt sich dann um bis das
Dreifache beschleunigen. Dies
funktioniert selbst, wenn der Ge-
schirrspüler bereits läuft. Und
wenn das Gerät vernetzt ist, auch
von unterwegs. „Übrigens: Kamen
vor ein paar Jahren nur Käufer
hochpreisiger Spüler in den Ge-
nuss von Konnektivität, so sind
heute auch schon Einsteiger-Mo-
delle WiFi-fähig“, so Volker Irle.
Für eine optimale Ausnutzung des
Innenraums sind einige neue Spü-
ler mit einem dritten Korb - über
dem oberen Spülkorb - ausgestat-
tet. Er nimmt Kleinteile auf wie z.
B. Espressotassen, Müsli-Schalen,
Kochbesteck und kleine Plastik-
schälchen. Ein spezielles Design
sorgt dafür, dass das Spülgut wäh-
rend des Reinigungsprozesses
auch an Ort und Stelle bleibt und
weder verrutscht noch sich ver-
dreht, wie es bei kleineren Ge-
schirrteilen aus Kunststoff vor-
kommen kann. Und da sich ein
Teil des Korbs verschieben lässt,
können im Oberkorb darunter
sogar langstielige Weingläser
oder voluminöse Weißbiergläser
untergebracht werden, die dort
sonst keinen Platz hätten.
Neue Auszugssysteme sorgen für
einen geschmeidigen und schwe-
beleichten Lauf der Korbsysteme.
In Premium-Spülern garantieren
spezielle Auszugsschienen mit in-

tegrierter Dämpfung einen scho-
nenden Umgang mit hochwerti-
gen Glas- und Porzellanwaren
während des Ein- und Ausfahrens
der Geschirrkörbe. Und wer seine
Bandscheiben beim Ein- & Aus-
räumen schonen möchte, der lässt
sich seine Neuheit in einen Hoch-
schrank einbauen. Oder er wählt
ein Modell, bei dem der untere
Geschirrkorb beim Herausziehen
auf Hüfthöhe angehoben wird.
„Hartnäckig verschmutztes Spül-
gut benötigt heute weder eine
Vor- noch Nachbehandlung“, er-
läutert AMK-Chef Volker Irle.
Denn dafür gibt es z. B. eine spe-
zielle „Hochleistungszone“, die
Teller, Töpfe, Pfannen & Co. von
angetrockneten Speiseresten be-
freit. Einige Hersteller setzen zu-
sätzlich noch Steam-Technologie
ein - eine Kombination von hei-
ßem Dampf und kraftvollen Was-
serstrahlen im Wechsel. Ausge-
feilte Trocknungssysteme sorgen
am Ende des Spülzyklus dann für
glänzende und komplett trocke-
ne Spülergebnisse. Selbst Ge-
schirrteile aus Kunststoff können
so frei von Wassertropfen & Was-
serflecken direkt vom Spüler aus
in die Hängeschränke eingeräumt
werden.
Weiteren Komfort bieten
beispielsweise spezielle Intensiv-
und Hygieneprogramme mit bis
zu 75°C sowie Maschinenpflege-
programme; Funktionen wie eine
Favoritentaste zum Abspeichern
einer individuellen Lieblingskom-
bination aus Spülprogramm und
Zusatzoptionen; oder eine prakti-
sche Leise-Funktion, die den Ge-
räuschpegel des Geschirrspülers
dann auf ein Minimum herunter-
fährt. (AMK)

Ressourcenschonendes Lösen von Verkrustungen und angetrocknetenRessourcenschonendes Lösen von Verkrustungen und angetrocknetenRessourcenschonendes Lösen von Verkrustungen und angetrocknetenRessourcenschonendes Lösen von Verkrustungen und angetrocknetenRessourcenschonendes Lösen von Verkrustungen und angetrockneten
Speiseresten auf dem Spülgut: Das bewerkstelligen hier mehrere rotie-Speiseresten auf dem Spülgut: Das bewerkstelligen hier mehrere rotie-Speiseresten auf dem Spülgut: Das bewerkstelligen hier mehrere rotie-Speiseresten auf dem Spülgut: Das bewerkstelligen hier mehrere rotie-Speiseresten auf dem Spülgut: Das bewerkstelligen hier mehrere rotie-
rende Düsen und eine zusätzliche Wasserbehandlung ohne Erhöhung derrende Düsen und eine zusätzliche Wasserbehandlung ohne Erhöhung derrende Düsen und eine zusätzliche Wasserbehandlung ohne Erhöhung derrende Düsen und eine zusätzliche Wasserbehandlung ohne Erhöhung derrende Düsen und eine zusätzliche Wasserbehandlung ohne Erhöhung der
Wassertemperatur. Die Düsen lassen sich manuell ein- und ausschalten.Wassertemperatur. Die Düsen lassen sich manuell ein- und ausschalten.Wassertemperatur. Die Düsen lassen sich manuell ein- und ausschalten.Wassertemperatur. Die Düsen lassen sich manuell ein- und ausschalten.Wassertemperatur. Die Düsen lassen sich manuell ein- und ausschalten.
Foto: AMKFoto: AMKFoto: AMKFoto: AMKFoto: AMK
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CDU Euskirchen versüßte den Weihnachtseinkauf

Euskirchener Tanzsportler

Ende: Aus der Arbeit der Parteien CDU Euskirchen

Mit kleinen Schoko-Nikoläusen
versüßten die Mitglieder des
CDU Stadtverbandes Euskir-
chen am 3. Advent vielen Besu-
cherinnen und Besuchern der
Euskirchener Innenstadt die
Weihnachtszeit.
Auf diese Weise konnten rund
500 Stück verteilt werden. Die
Nikoläuse stammen aus einer
gemeinsamen Aktion mit dem
Verein „Stark für Kinder e.V.“
aus Euskirchen, die im vergan-
genen Jahr erstmalig stattge-
funden hatte.
Zufrieden zeigte sich auch der
CDU Stadtverbandsvorsitzende

Klaus Voussem MdL: „Vielen
Leuten konnten wir mit den Ni-
koläusen ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern und so das War-
ten auf Weihnachten versüßen.“
Gerade an dem Adventswo-
chenenden sei die Fußgänger-
zone stark besucht und viele
Menschen würden ihre Weih-
nachtseinkäufe noch hektisch
erledigen.
Da sei es gut, wenn man mit
einer kleinen Aufmerksamkeit
aus Schokolade die Hektik
durchbrechen könnte.

Klaus M. Voussem
Der CDU Stadtverband Euskirchen wünschte am 3. Advent in derDer CDU Stadtverband Euskirchen wünschte am 3. Advent in derDer CDU Stadtverband Euskirchen wünschte am 3. Advent in derDer CDU Stadtverband Euskirchen wünschte am 3. Advent in derDer CDU Stadtverband Euskirchen wünschte am 3. Advent in der
Innenstadt frohe Weihnachten. Foto: privatInnenstadt frohe Weihnachten. Foto: privatInnenstadt frohe Weihnachten. Foto: privatInnenstadt frohe Weihnachten. Foto: privatInnenstadt frohe Weihnachten. Foto: privat

Tänzerinnen  und Tänzer finden ihre
Freude und Motivation darin, als
Paar die gleiche athletische, emo-
tionale und mentale Leistung zu
erbringen und dabei höchsten An-
sprüchen an Ausdauer, Musikalität
und Ästhetik zu genügen. Das un-
terscheidet sie von Sporttreiben-
den anderer Disziplinen, die sich in
der Regel nach Geschlechtern ge-
trennt miteinander messen. Gera-
de engagierten Sportlerinnen und
Sportlern eröffnet sich in den mitt-
leren Lebensjahren, am vermeintli-
chen Ende der aktiven Laufbahn,
oft eine neue Chance, etwas ge-

meinsam zu machen. Tanzen, und
gerade das Standardtanzen, bietet
sich hier mit seinen reizvollen Pers-
pektiven an.
Euskirchener Tanzpaare, die sich
dieser Herausforderung stellten,
waren auch im Jahre 2023 deutsch-
landweit wieder sehr erfolgreich.
AlexandrAlexandrAlexandrAlexandrAlexandra und Lars Ka und Lars Ka und Lars Ka und Lars Ka und Lars Kornornornornorn (MAS II A
Standard) konnten bereits im Früh-
jahr beim Traditionsturnier „Die Ost-
see tanzt“ alle Starts bei den MAS
II B in einen Sieg verwandeln. Im
Mai wurden sie dann Landesmeis-
ter NRW und stiegen damit zu den
MAS II A auf. Die höheren Anforde-
rungen in der zweithöchsten Leis-
tungsklasse wurden gut gemeistert.
Die NRW-Trophy, eine Turnierserie
mit sechs Wettbewerben, konnten
sie im Gesamtergebnis mit dem Sil-
berrang abschließen. Insgesamt
wurde bei 11 Turnierteilnahmen
immer das Finale erreicht und 5
Siege errungen.
Daniela und Hendrik HoffmannDaniela und Hendrik HoffmannDaniela und Hendrik HoffmannDaniela und Hendrik HoffmannDaniela und Hendrik Hoffmann
(MAS II B Standard) schafften nach
einer längeren Trainingspause ei-
nen guten Wiedereinstieg. Sie be-
stritten sieben Wettbewerbe, wo-
von sechs mit einer Finalteilnahme
abgeschlossen wurden.
Ein 4. Platz bei den Landesmeister-
schaften NRW lässt einen starken
Formanstieg erkennen, der die bei-
den Kirchheimer bald in die Klasse
MAS II A tragen kann.
Monika und Heinrich SchmitzMonika und Heinrich SchmitzMonika und Heinrich SchmitzMonika und Heinrich SchmitzMonika und Heinrich Schmitz (MAS
IV S Standard) mussten nach dem

sehr erfolgreichen Vorjahr zunächst
aus gesundheitlichen Gründen  auf
die Verteidigung ihres Landesmeis-
tertitels verzichten. Bei 15 Starts
im weiteren Verlauf des Jahres wa-
ren sie jedoch 13 Mal siegreich. Im
26. Jahr ihrer Tanzsportkarriere ver-
zeichnen sie nun insgesamt 639 Tur-
nierteilnahmen, davon 600 in der
S-Klasse. 154 Siege in dieser höchs-
ten Leistungsklasse können sie nun
vorweisen. Für seine herausragen-
den tanzsportlichen Leistungen
wurde das Paar nun vom DTV mit
dem „Turniertanzabzeichen in Gold
mit Brilliant“ geehrt. Eine Auszeich-
nung, die in gleicher Weise hoch
und selten ist. Das leistungssportli-
che Zentrum für die Euskirchener
Paare ist der TSC Grün-Gelb Erfts-
tadt in Erp, wo sie von Claus Salb-
erg, Tanzsporttrainer A und „Meis-

termacher“,  trainiert und betreut
werden.Für das ergänzende Training
in Form von Yoga, Pilates und unter-
schiedlicher funktioneller Gymnas-
tik nehmen sie gerne das reiche
Angebot Euskirchener Sportverei-
ne in Anspruch. Dieses führt auch
zu einer größeren  Popularität des
Tanzsports in Euskirchener Sport-
lerkreisen, die diesem Sport mit
wachsendem Interesse begegnen.
Die ideale Synthese aus Funktio-
nellem Training und Tanz erschließt
sich zunehmend. Das „Frauenber-
ger Modell „ zeigt dieses in ermuti-
gender Weise. Der Sportverein 1930
Frauenberg hat sein langjähriges
und erfolgreiches Hallensportange-
bot um eine Tanzgruppe erweitert,
in der ab Januar 2024 gelernt und
geübt werden kann.
Heinrich Schmitz

Ehepaar Schmitz. Fotos: PrivatEhepaar Schmitz. Fotos: PrivatEhepaar Schmitz. Fotos: PrivatEhepaar Schmitz. Fotos: PrivatEhepaar Schmitz. Fotos: Privat Ehepaar Korn (1), Ehepaar Hoffmann (4)Ehepaar Korn (1), Ehepaar Hoffmann (4)Ehepaar Korn (1), Ehepaar Hoffmann (4)Ehepaar Korn (1), Ehepaar Hoffmann (4)Ehepaar Korn (1), Ehepaar Hoffmann (4)
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CDU blockiert Tempo-30-Gesetzesänderung
Die Kreistagsfraktion der SPD Euskirchen zeigt sich verwundert und enttäuscht.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist ein Dauerbrenner-Thema in der kommunalen Politik.
Immer wieder wird diskutiert, wo welche Geschwindigkeit angemessen ist.

Furioses Weihnachtskonzert der Musikschule
Zum ersten Mal nach Corona mit Sängern des Gospel-Chores. Die Schüler der Musikschule
traten im gut besuchten Stadttheater zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert auf.
SPD-Vertreter genossen einen kurzweiligen Musikabend.

Satellitentelefone für Feuerwehr: 72.000 km Umweg
SPD-Landrat Markus Ramers übergibt Satellitentelefone für den Katastrophenfall. 16 Geräte
für den Kreis Euskirchen. Feuerwehren, DRK, Malteser, THW, Polizei und der Kreis können
so im Katastrophenfall unabhängiger kommunizieren.

Viele Bürger*innen haben mit
Freude wahrgenommen, dass sich
hier etwas tut.
Die Bundesregierung hat eine
Änderung der Straßengesetzord-
nung vorgestellt, die vorsieht,
die Anordnung von Tempo-30-
Regelungen durch Städte und
Kreise an bestimmten Stellen zu
erleichtern.
„Auf Geschwindigkeitsbegrenzun-

gen werden wir besonders oft an-
gesprochen. In vielen Räten gibt
es Anträge zu Tempo 30, auch von
der CDU. Warum die gleiche CDU
mehr Sicherheit und weniger Lärm
im Bundesrat blockiert, bleibt ihr
Geheimnis.
Jedenfalls ist sie den Menschen
bei uns damit in den Rücken ge-
fallen“, so Thilo Waasem.
Den kommunalen Behörden wäre

hier Vertrauen geschenkt worden
und mehr Freiheit in der Auswei-
sung von Tempo-30- Zonen. Ein
wichtiger und richtiger Schritt, um
für mehr Sicherheit insbesondere
für die Jüngsten unserer Gesell-
schaft zu sorgen. Der Bundestag
hatte der Gesetzesänderung
bereits im Oktober zugestimmt.
Leider wurde dieses Vorhaben
nun seitens der CDU im Bundes-

rat blockiert. Auch die NRW-Lan-
desregierung
hat sich bei der Abstimmung ge-
gen die Gesetzesänderung posi-
tioniert.
Es bleibt abzuwarten, was nun
geschehen wird. Zunächst ist das
Vorhaben der Bundesregierung
erst einmal blockiert.
www.spd-euskirchen.de

Michael Höllmann

Nach einem weihnachtlichen Ein-
stieg der Blechbläser mit „Wir
sagen euch an...“ wirbelten die
Kleinsten aus der musikalischen
Früherziehung mit Rolf Zukows-
kis „Die Weihnachtsspieluhr“ und
„Wenn der Weihnachtsmann Ge-
schenke packt“ über die Bühne.
Danach stimmten das Gitarren-
ensemble mit Harfe mit Vivaldis
„Winter“ und das Klarinettentrio
mit Bachs „Air“ eher sanfte Töne
an, bevor das Blockflötenen-
semble mit Vivaldi und das Sa-

lontrio „Le Soleil“ mit Geige,
Klavier und Akkordeon „Ein
Freund ein guter Freund“ eine
schwungvolle Runde einleiteten.
Mit dem Gospelchor „Go(o)d
Sounds“ traten dann die ersten
Sängerinnen auf und beeindruck-
ten mit viel Harmonie und Tiefe
mit „Bring me little water Sil-
vie“, „The Christmas star“ und
„You raise me up“.
Das zweite Salon-Trio ADLind so-
wie das Celloensemble leiteten
die Pause ein.

Bevor es nach der Pause mit dem
Jugendorchester auf der Bühne
eng wurde, legten das Querflö-
tenensemble mit dem „Konzert
für fünf Flöten“ vor.
Mit 20 Streichern, E-Bass und
Akkordeon sorgte das Orches-
ter mit der Sinfonie in D von
Mendelssohn für Stimmung und
mit einem Fantasie-Thema von
Verdi begeisterten die jungen
Musiker ihr Publikum.
Für den furiosen Abschluss des
Abends sorgte die Jazz- und

Soulband „Bluebirds“ mit „When
the Saints“, „Silver bells“ und
„Yardbird suite“.
„Ein guter Abend für die Kultur
in Euskirchen“, sagte Claus
Gemballa, SPD-Sprecher im Kul-
tur-Ausschuss.
Der Leiter der Musikschule,
Christian Wolf, leitete jede Auf-
führung mit wichtigen Informa-
tionen über Musiker, Komponist
und Komposition ein.
www.spd-euskirchen.de

Michael Höllmann

Ende: Aus der Arbeit der Parteien SPD Euskirchen

Bei der Flut 2021 war die Kommu-
nikation der Rettungskräfte zu-
sammengebrochen.
Ohne Netzstrom funktionierten
Festnetz und Mobilfunk tagelang
nicht mehr.
Das wird mit den angeschafften
neuen Kommunikationssystemen
nicht mehr passieren.

Bereits Anfang des Jahres hatte
der Kreis 13 Starlinksysteme des
privaten Anbieters Space-X ange-
schafft, die jetzt um zwei Einhei-
ten für Polizei und THW ergänzt
wurden.
Die neuen zusätzlichen Inmarsat-
Systeme können mit den vorhan-
denen Starlink-Systemen gekop-

pelt werden. Die Satelliten dazu
befinden sich in 36.000 km Höhe.
Eine Verbindung von der Leitstel-
le im Kreishaus zur Feuerwehr
nach Mechernich würde dann mit
72.000 km Umweg so funktionie-
ren wie eine Telefon-Direktver-
bindung. Mit den neuen Syste-
men können die Einsatzkräfte

auch einfacher üben. Im Gegen-
satz zu den Starlink-Systemen
braucht es z. B. keine Unterbre-
chung beim Radioteleskop in Ef-
felsberg. Die Investitionskosten
für die neuen Geräte betragen
ca. 100.000 Euro.
www.spd-euskirchen.de

Michael Höllmann
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Katalysator bei Autodieben hoch im Kurs

Liegenbleiben ohne Sprit
kann teuer werden

Es gibt ganz offensichtlich einen
neuen Trend bei Autodieben: den
Katalysator-Klau. Polizei, Versi-
cherer und Automobilclubs regis-
trieren eine steigende Zahl von
Katalysator-Diebstählen.
Experten sehen diese Entwicklung
insbesondere dem in den Abgas-
reinigern verbauten Edelmetall
geschuldet. Damit stellt sich für
immer mehr Autobesitzer im Fall
des Falles die Frage: Wer zahlt für

meinen abhandengekommenen
Katalysator?
Die ADAC Straßenwacht hat eine
kontinuierliche Steigerung der
Diebstähle festgestellt. Besonders
beliebt: ältere Opel Astra und VW
Polo. Aber auch andere Fahrzeuge
früherer Baujahre finden in dieser
Hinsicht das Interesse der Lang-
finger - ebenso wie Neuwagen.
An dieser Stelle fragen sich be-
stimmt zahlreiche Autobesitzer,

wie sich gerade ein Bauteil wie
der Katalysator, der unter dem
Wagenboden angebracht ist, denn
so leicht abbauen lässt, dass ein
solcher Diebstahl für Kriminelle
außerhalb von Garagen oder
Werkstätten überhaupt möglich
ist? Tatsache scheint jedoch zu
sein, dass geübte Katalysatordie-
be nicht einmal eine Minute Zeit
benötigen, um den Abgasreiniger
abzumontieren und offenbar we-
nig Gefahr besteht, dabei erwischt
zu werden.
Für den Autobesitzer kann der Er-
satz eines Katalysators ins Geld
gehen. Inklusive Montagekosten

rufen Werkstätten dafür in der
Regel mindestens 500 bis zu über
2.000 Euro auf.
Wer über eine Kaskoversicherung
verfügt, kann die Kosten, die
durch Katalysatordiebe entste-
hen, bei seiner Versicherung gel-
tend machen. Bleibt dann als Ei-
genbelastung gegebenenfalls nur
die Selbstbeteiligung. Allerdings
besteht bei älteren Fahrzeugen
das Risiko, dass der Aufwand für
den Ersatz des Kats den Wert des
betroffenen Autos übersteigt.
Dann kann sich der Besitzer mit
einem Totalschaden konfrontiert
sehen. (mid/ak-o)

Polizei, Versicherer und Automobilclubs registrieren eine steigende ZahlPolizei, Versicherer und Automobilclubs registrieren eine steigende ZahlPolizei, Versicherer und Automobilclubs registrieren eine steigende ZahlPolizei, Versicherer und Automobilclubs registrieren eine steigende ZahlPolizei, Versicherer und Automobilclubs registrieren eine steigende Zahl
von Katalysator-Diebstählen. Foto: Goslar Institut/mid/ak-ovon Katalysator-Diebstählen. Foto: Goslar Institut/mid/ak-ovon Katalysator-Diebstählen. Foto: Goslar Institut/mid/ak-ovon Katalysator-Diebstählen. Foto: Goslar Institut/mid/ak-ovon Katalysator-Diebstählen. Foto: Goslar Institut/mid/ak-o

Fahrer alter VW Käfer werden sich
noch erinnern. Lang ist es her,
dass man in Autos mit einem He-
bel auf den Reservetank umschal-
ten musste, wenn der Sprit zur
Neige ging. In modernen Fahrzeu-
gen hingegen macht einen die
Elektronik bereits frühzeitig dar-
auf aufmerksam, dass der Wagen
bald auf Reserve fährt. Sogar über
die Fahrtstrecke, die mit dem ver-
bleibenden Treibstoffvorrat noch
zurückgelegt werden kann, wird
der Fahrzeuglenker informiert.
Das bedeutet, dass heutzutage
normalerweise niemand mehr mit
leerem Tank liegenbleiben muss.
Man sollte es auch tunlichst ver-
meiden, den Wagen trocken zu fah-
ren. Zum einen droht ein Bußgeld
und eventuell sogar Punkte in der
Flensburger „Verkehrssünder-Kar-
tei“. Zum anderen kann ein leerer
Tank im ungünstigsten Fall Schä-
den am Kraftstoffsystem des Fahr-
zeugs hervorrufen.
Der Hinweis auf das drohende Buß-
geld dürfte vielen Autofahrern neu
sein. Doch tatsächlich schreibt der
Paragraf 23 der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) vor, dass Kraftfah-
rer dazu verpflichtet sind, ausrei-
chend Treibstoff im Tank zu haben,
damit ihnen nicht unterwegs der
Sprit ausgeht. Sollte sich gar der
Eindruck aufdrängen, dass das Lie-
genbleiben vorsätzlich in Kauf ge-
nommen wurde, kann dem Fahrer
dies als grobe Fahrlässigkeit an-
gekreidet werden. Daraus kann

eine Strafe resultieren. Hierzu
kommt es nahezu zwangsläufig,
wenn das liegengebliebene Fahr-
zeug einen Folgeunfall provozier-
te, etwa weil es nicht vorschrifts-
mäßig gesichert wurde. Stellt das
Auto mangels Treibstoff seinen
Dienst ein und bleibt auf freier Stre-
cke liegen, dann hat der Fahrer die
gleichen Maßnahmen zur Absiche-
rung seines Fahrzeugs zu unter-
nehmen wie bei jeder anderen Pan-
ne: Das heißt, bei den ersten An-
zeichen dafür, dass etwas mit dem
Auto nicht stimmt, fährt man mit
eingeschaltetem Warnblinker an
den rechten Fahrbahnrand, und
dann wird die Gefahrenstelle mit
einem Warndreieck kenntlich ge-
macht. Vor dem Verlassen des Fahr-
zeugs ist dabei eine Warnweste
überzuziehen. Ist das Warndreieck
vorschriftsgemäß platziert, bringt
man sich möglichst zügig hinter
der Leitplanke in Sicherheit, so
eine solche am Ort des Gesche-
hens vorhanden ist. Von dort aus
kann man dann Hilfe rufen. Im Buß-
geldkatalog sind Geldbußen von
30 bis 75 Euro vorgesehen für nicht
vorschriftsmäßig abgesicherte
Pannenfahrzeuge. Werden dabei
andere Verkehrsteilnehmer ge-
fährdet oder es kommt sogar zu
einem Unfall, der mangelhafter
Sicherung des liegengebliebenen
Autos geschuldet ist, droht zudem
ein Punkt in Flensburg. Dies gilt
auch für „trocken gefahrene“ Fahr-
zeuge. (ampnet/fw)
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Die Notrufsäule
hat noch nicht ausgedient

Alle zwei Kilometer steht eine Notrufsäule an der Autobahn. Ein PfeilAlle zwei Kilometer steht eine Notrufsäule an der Autobahn. Ein PfeilAlle zwei Kilometer steht eine Notrufsäule an der Autobahn. Ein PfeilAlle zwei Kilometer steht eine Notrufsäule an der Autobahn. Ein PfeilAlle zwei Kilometer steht eine Notrufsäule an der Autobahn. Ein Pfeil
und eine Zahl auf den Leitpfosten geben Richtung und Abstand an.und eine Zahl auf den Leitpfosten geben Richtung und Abstand an.und eine Zahl auf den Leitpfosten geben Richtung und Abstand an.und eine Zahl auf den Leitpfosten geben Richtung und Abstand an.und eine Zahl auf den Leitpfosten geben Richtung und Abstand an.
Foto: Antranias/pixabay.com/mid/akFoto: Antranias/pixabay.com/mid/akFoto: Antranias/pixabay.com/mid/akFoto: Antranias/pixabay.com/mid/akFoto: Antranias/pixabay.com/mid/ak

In Zeiten von Handys und anderen
digitalen Kommunikationsmitteln
mögen die Notrufsäulen an der
Autobahn etwas in Vergessen-
heit geraten sein. Werden sie ei-
gentlich noch genutzt?  Und mit
wem wird man da überhaupt ver-
bunden?
Eine Notrufsäule ist neben ihrem
leuchtend orangefarbenen Gehäu-
se am Verkehrsschild 365-51 er-
kennbar: ein Telefonpiktogramm
und „SOS“ innerhalb eines blau-
en Vierecks. Sollte das Auto strei-
ken und es ist keine Säule in Sicht,
sollte man die alle 100 Meter an-
gebrachten Leitpfosten anschau-
en. Ein kleiner Pfeil und eine Zahl
geben Richtung und Abstand zur
nächsten Notrufsäule an. Weit
muss man dafür nicht gehen: Sie
sind im Schnitt in Abständen von
zwei Kilometern aufgestellt. Egal,
wo man sich befindet, die nächste
Säule ist also höchstens 1.000
Meter entfernt.
Notrufsäulen haben eine selbst-
erklärende Funktion: Bei Notfäl-
len kann dort Hilfe gerufen wer-
den. Aber auch wenn das Auto
eine Panne hat und nicht mehr
weiter möchte, kann man dort die

rettenden Engel bestellen. Ob-
wohl die meisten Menschen in
Notfällen zum Handy greifen, lau-
fen diese schon mal Gefahr, dass
ihnen der Saft ausgeht - natürlich
genau dann, wenn das Auto den
Geist aufgibt. Von Funklöchern
ganz zu schweigen. Die Zahlen
belegen durchaus den Sinn der
Säulen: Jährlich werden über die-
sen Weg immerhin circa 46.000
Notrufe abgesetzt, im Schnitt alle
elf Minuten einer.
Wer spricht? Seit 1999 landen die
Anrufe beim Notruf der Autoversi-
cherer in Hamburg und werden an
den zuständigen Notdienst wei-
tergeleitet. Im Gegensatz zum
Anruf per Handy braucht man sich
dabei keine malerische Beschrei-
bung des Standorts zu überlegen:
Dieser wird nämlich direkt an die
Notrufzentrale übermittelt.
Generell gilt: Bei Notfällen Ruhe
bewahren! Stellen Sie das Warn-
dreieck auf und schalten Sie die
Warnblinkanlage ein. Vergessen
Sie nicht, die Warnweste anzu-
ziehen! Warten Sie nach dem Ab-
setzen des Notrufs hinter der Leit-
planke auf Hilfe.
(mid/ak)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
05.01.2024 um 10 Uhr05.01.2024 um 10 Uhr05.01.2024 um 10 Uhr05.01.2024 um 10 Uhr05.01.2024 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
MalerMalerMalerMalerMaler

MalerMalerMalerMalerMaler-,-,- ,- ,- ,     Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,     TTTTTrockrockrockrockrockenbauenbauenbauenbauenbau
und Bodenverlegearbeiten, günstige Fest-
preise, saubere Ausführung, Termine frei.
Tel. 02429/908144 od. 0170/7555363

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
SammlerSammlerSammlerSammlerSammler

Sammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler sucht
MÄRKLIN und TRIX-EXPRESS Eisen-
bahn, WIKING, SIKU-Plastik und
Gorgl-Toys Automobilie, Figuren und
Dioramen von Preiser, Lineol und
Elastolin sowie SCHUCO Spielzeug.
Tel.: 0175/5950110

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521

Mit Kultur
ins neue Jahr 2024
Die Theatergemeinde bietet wieder
Abos für die erste Jahreshälfte 2024 an

Foto: Contra-Kreis-Theater BonnFoto: Contra-Kreis-Theater BonnFoto: Contra-Kreis-Theater BonnFoto: Contra-Kreis-Theater BonnFoto: Contra-Kreis-Theater Bonn

Direkt nach Hause in den Brief-
kasten kommen die Karten, dazu
noch gratis das monatliche Ma-
gazin „kultur“ und die „Kul-
turCard“ für Vergünstigungen bei
rund sechzig Partnern: Auch in die-
sem Jahr macht dies die Theater-
gemeinde Bonn mit ihren Abos für
das erste Halbjahr 2024 möglich.
Die gemeinnützige Theaterge-
meinde, die seit über siebzig Jah-
ren den Besuch kultureller Veran-
staltungen organisiert, hat für die
erste Jahreshälfte wieder ein viel-
fältiges Abo-Angebot zusammen-
gestellt. Da sind Oper und Schau-
spiel im Programm, Konzert und
Tanz, Komödie und Kabarett

ebenso wie Varieté und Unterhal-
tung. Zu allen Aufführungen lie-
fert Bonns große Besucherorga-
nisation neben den ermäßigten
Karten auch hilfreiche Informati-
onen frei Haus.
Auch Kinder ab acht Jahren dür-
fen sich auf ein Abo freuen: Es
bietet dreimal Theater, darunter
„Die Schatzinsel“, einmal Kino-
Spaß und mit „Ein Planet namens
Erde“ ein Konzert für die ganze
Familie.
Näheres zu den (Weihnachts-
)Abos finden Sie unter www.tg-
bonn.de. Ausführliche Beratung
und Abo-Bestellung: info@tg-
bonn.de, Tel. 0228 915030.
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Produktionsmitarbeiter
Elektriker
Maschinen- und Anlagenführer
Mitarbeiter für die Logistik
Hersteller/ Maschinenbediener

     (m/w/d)

Z E I S S - B T C

Mit mehr als  50 Jahren Erfahrung in der

Kosmetikproduktion stehen wir für höchste Qualität.

I N D U S T R I E S T R A S S E  3 1 ,  5 3 9 0 9  Z Ü L P I C H

Schicke deine Bewerbung gerne 
an e.rogge@zeiss-btc.de

oder melde dich telefonisch unter 02252/3050.
Weitere Infos zu den Stellen f indest du 

unter www.zeiss-btc.de

Kannst du gut mit Menschen?
Ausbildungstipp mit Zukunft: Vertriebstalente sind gefragt
Ausbildung oder Studium? Wel-
cher Beruf könnte mir Spaß ma-
chen? Für welche Tätigkeiten bin
ich überhaupt geeignet? Naht das
Ende der Schulzeit, machen sich
viele junge Menschen Gedanken
über ihre berufliche Zukunft.

„Auch das Geld hat mich gereizt“„Auch das Geld hat mich gereizt“„Auch das Geld hat mich gereizt“„Auch das Geld hat mich gereizt“„Auch das Geld hat mich gereizt“
Mit Online-Tools wie Check-U von
der Bundesagentur für Arbeit kön-
nen Schulabsolventinnen und
Schulabsolventen herausfinden,
welche Ausbildung oder welches
Studium zu ihren Stärken und In-
teressen passt.
Wer gut mit Menschen umgehen
kann, zuhört und eine Affinität zu
Zahlen hat, für den kann zum Bei-
spiel eine Ausbildung als Kauf-
mann oder Kauffrau für Versiche-
rungen und Finanzanlagen das
Richtige sein. Bundesweit gibt es
tausende Geschäftsstellen, für die
Versicherer Nachwuchskräfte su-
chen. „Jedes Mal, wenn die Tür
im Büro aufgeht, weiß ich, mich
erwartet ein neuer Typ Mensch.
Meine Herausforderung dabei ist,
mich auf den Menschen einzustel-
len“, erzählt Flamur Kastrati. Der
junge Mann hat sich nach einem
Praktikum bei der DEVK für eine
Ausbildung beworben: „Ich hatte
dort ein tolles Praktikum, daher
habe ich mich auch bei der Versi-
cherung für eine Ausbildung be-
worben. Aber ehrlich gesagt hat
mich auch das Geld gereizt.“ Ne-
ben einem kommunikativen Auf-
treten sollte man für den Vertrieb
Motivation und Zielstrebigkeit

mitbringen. Die Chancen auf eine
Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss der Ausbildung sind
sehr gut - unter www.devk.de/
karriere erfahren Interessierte
mehr. Vertriebstalente sind ge-
fragt. Für sie ist vieles möglich:
eine angestellte Tätigkeit in ei-
ner Geschäftsstelle, die selbst-
ständige Leitung einer eigenen
Agentur oder eine Führungsposi-
tion im Außendienst.

Lieber Lieber Lieber Lieber Lieber Ausbildung als StudiumAusbildung als StudiumAusbildung als StudiumAusbildung als StudiumAusbildung als Studium
Nach dem Abitur studieren ist ein
Muss - das dachte Gizem Calis-
kan zuerst. Während des Studi-
ums entdeckt die junge Frau, dass
ihre Stärken eher im Vertrieb lie-
gen. Sie beendet vorzeitig ihr Stu-
dium und beginnt eine Ausbildung
bei dem Kölner Versicherer. Diese
Entscheidung hat die junge Frau
nicht bereut, die Ausbildung macht
ihr großen Spaß: „Ich bin stolz
darauf, dass am Ende des Tages
meine Kunden zu mir sagen ‚Ich
vertraue Ihnen‘.
Das ist ein sehr schönes Gefühl
und motiviert mich“, erzählt sie.
Auch die vielseitigen Ausbildungs-
inhalte gefallen Gizem: „Von der
Kundenberatung über die Ange-
botserstellung bis hin zum Ver-
kauf werden wir in vollem Umfang
in die Arbeitsabläufe einbezo-
gen.“ Die Auszubildenden haben
direkten Kontakt zur?
Kundschaft, sie nehmen Außen-
termine wahr und beraten Kun-
dinnen und Kunden auf Wunsch
zu Hause. Während der gesamten

Ausbildung erfahren sie eine in-
dividuelle und praxisnahe Be-
gleitung; interne Qualifizie-

Die künftigen Vertriebstalente im Außendienst sind gefragt und dieDie künftigen Vertriebstalente im Außendienst sind gefragt und dieDie künftigen Vertriebstalente im Außendienst sind gefragt und dieDie künftigen Vertriebstalente im Außendienst sind gefragt und dieDie künftigen Vertriebstalente im Außendienst sind gefragt und die
Entwicklungsperspektiven ausgezeichnet. Foto: DJD/DEVK/Jürgen NaberEntwicklungsperspektiven ausgezeichnet. Foto: DJD/DEVK/Jürgen NaberEntwicklungsperspektiven ausgezeichnet. Foto: DJD/DEVK/Jürgen NaberEntwicklungsperspektiven ausgezeichnet. Foto: DJD/DEVK/Jürgen NaberEntwicklungsperspektiven ausgezeichnet. Foto: DJD/DEVK/Jürgen Naber

rungsangebote vermitteln ihnen
zudem das nötige Rüstzeug für
den Beruf. (DJD)

Flamur Kastrati hat sich für eine Ausbildung als Kaufmann für Versiche-Flamur Kastrati hat sich für eine Ausbildung als Kaufmann für Versiche-Flamur Kastrati hat sich für eine Ausbildung als Kaufmann für Versiche-Flamur Kastrati hat sich für eine Ausbildung als Kaufmann für Versiche-Flamur Kastrati hat sich für eine Ausbildung als Kaufmann für Versiche-
rungen und Finanzanlagen entschieden. Foto: DJD/DEVK/Jill Brünkerrungen und Finanzanlagen entschieden. Foto: DJD/DEVK/Jill Brünkerrungen und Finanzanlagen entschieden. Foto: DJD/DEVK/Jill Brünkerrungen und Finanzanlagen entschieden. Foto: DJD/DEVK/Jill Brünkerrungen und Finanzanlagen entschieden. Foto: DJD/DEVK/Jill Brünker



Rundblick Euskirchen | 15. Jahrgang | Nr. 26 | Freitag, 29. Dezember 2023 | Kw 52 | rundblick-euskirchen.de/e-paper30

Sonne - aber sicher
Besonders in Außenberufen ist ganzjähriger UV-Schutz unerlässlich
Ausgedehnte Radtouren in den
gleißenden Strahlen der Früh-
lingssonne, Sommerpicknick im
Park, Urlaub am Strand oder in
den Bergen: Bei diesen Gelegen-
heiten achten inzwischen die meis-
ten Menschen darauf, ausrei-
chend Sonnencreme aufzutragen.
Anders sieht es bei Menschen mit
Außenberufen aus, insbesondere
an trüberen Tagen und erst recht
in der kühleren Jahreszeit - hier
wird der UV-Schutz allzu oft ver-
nachlässigt. Dabei dringen bis zu
90 Prozent der UVA- und UVB-
Strahlen auch durch die Wolken
und können zu Hautalterung,
Hautkrebs und Augenschäden bei-
tragen. Hautkrebs ist die häufigs-
te Krebserkrankung weltweit.
Über 230.000 Neuerkrankungen
jährlich gibt es in Deutschland bei
hellem Hautkrebs, über 28.000

Neuerkrankungen sind es beim
Melanom (Schwarzer Hautkrebs).
Die Strahlung dringt auch durchDie Strahlung dringt auch durchDie Strahlung dringt auch durchDie Strahlung dringt auch durchDie Strahlung dringt auch durch
WolkenWolkenWolkenWolkenWolken
Das sind alarmierende Zahlen,
daher sollte man 365 Tage im Jahr
an einen hohen Lichtschutzfaktor
denken. Durch die permanente Son-
neneinstrahlung haben vor allem
Menschen in Außenberufen ein er-
höhtes Risiko, an hellem Hautkrebs
zu erkranken. Dazu gehören
beispielsweise Landwirte, Dachde-
cker, Straßenarbeiter, Gärtner, Be-
schäftigte in der Müllabfuhr sowie
viele Profisportler. Als wichtigste
Maßnahme ist ein medizinischer
Sonnenschutz angeraten, der über
einen Lichtschutzfaktor der höchs-
ten Kategorie (50+) sowie UV-A und
UV-B-Filter verfügt - wie Actinica
Lotion, die als Medizinprodukt mit
klinischer Langzeitstudie nachweis-

lich die Prävention bestimmter For-
men von hellem Hautkrebs unter-
stützt. Zusätzlich ist dunkle, fest-
gewebte Kleidung - am besten lang-
ärmelig - gegenüber hellen und luf-
tigen Kleidungsstücken zu bevor-
zugen. Für gefährdete Personen gibt
es auch spezielle Bekleidungsstü-
cke zum Schutz - sie wird mit dem
Kürzel UPF (Ultraviolet Protection
Factor) gekennzeichnet. Kopf-, Oh-
ren- und Nackenbedeckung sowie
eine gute Sonnenbrille gehören
ebenso zu einer guten Ausstattung.
Siesta halten für die PräventionSiesta halten für die PräventionSiesta halten für die PräventionSiesta halten für die PräventionSiesta halten für die Prävention
Generell ist ein achtsamer Umgang
mit der Sonne wichtig. Tipps hierzu
auch auf www.actinicalotion.com. So
ist es sinnvoll, sich gerade in der
warmen Jahreszeit einen Trick der
Südeuropäer abzuschauen: Diese
halten in der Mittagszeit eine lan-
ge Siesta und sind so weniger Risi-
ko durch die UV-Strahlung ausge-
setzt. Zumindest sollte in diesen
Stunden die Arbeit in den Schatten
verlegt werden. Hier sind auch Ar-
beitgeber in der Pflicht, die außen
liegenden Arbeitsstellen abzu-
schirmen beziehungsweise zu über-
dachen. Und nicht zuletzt können
sorgfältige Selbstbeobachtung
und regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen beim Hautarzt helfen,
Hautkrebs möglichst frühzeitig zu
entdecken und behandeln.
 (DJD)

Jobrisiko Sonne: Beschäftigte iJobrisiko Sonne: Beschäftigte iJobrisiko Sonne: Beschäftigte iJobrisiko Sonne: Beschäftigte iJobrisiko Sonne: Beschäftigte in Außenberufen sind besonders gefährdetn Außenberufen sind besonders gefährdetn Außenberufen sind besonders gefährdetn Außenberufen sind besonders gefährdetn Außenberufen sind besonders gefährdet
für hellen Hautkrebs.für hellen Hautkrebs.für hellen Hautkrebs.für hellen Hautkrebs.für hellen Hautkrebs.
Foto: DJD/Galderma/Stefan Gruber www.touristikfoto.comFoto: DJD/Galderma/Stefan Gruber www.touristikfoto.comFoto: DJD/Galderma/Stefan Gruber www.touristikfoto.comFoto: DJD/Galderma/Stefan Gruber www.touristikfoto.comFoto: DJD/Galderma/Stefan Gruber www.touristikfoto.com
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Kostenfrei

im Wert von

595 €

Frank Janssen Immobilien
Hauptstraße 7

54568 Gerolstein 

     06591 - 9849900

GUTSCHEIN
Kostenfreie Marktwertermittlung  

- Jetzt anfordern! 

D I E  1 5  H Ä U F I G S T E N  F E H L E R  B E I M
I M M O B I L I E N V E R K A U F !

Fehler #1: Falsche Preisvorstellung ...

Durch eine falsche Preisvorstellung verkaufen viele Eigentümer unter

dem Marktwert! Kaufwillige Interessenten beobachten den

Immobilienmarkt über Wochen und Monate, daher kennen sie das

Angebot im Detail. 

Ein falscher Angebotspreis ist ein K.O.- Kriterium!

37 Stolpersteine in Euskirchen verlegt
Seit Dienstag erinnern insgesamt
250 Stolpersteine im Euskirche-
ner Stadtgebiet an die Schicksale
von jüdischen Familien, die ihre
Heimat und zum Teil auch ihr Le-
ben durch die NS-Verfolgung ver-
loren haben. 37 neue Messings-
teine wurden am 12. Dezember
durch den Künstler Gunter Dem-
nig verlegt. Sie erinnern vor den
ehemaligen Wohnhäusern dieser
Familien an ihre Schicksale. Die
Steine im Gehweg vor dem Haus
Kölner Straße 93 Gedenken der
Familie Heumann, die nach Südaf-
rika floh. In der Annaturmstraße
22 und 29 erinnern weitere Stei-
ne an die Familien Billig und Les-
ser, die den Holocaust nicht über-
lebten. Familie Brzezinski aus der
Wilhelmstraße 33 gelang Ende
der 1930er Jahre die rettende
Flucht nach Israel. In der Wilhelm-
straße 5 und 51 erinnern nun 17
Steine an die Familien von Siegmund

Schweizer und seinen Kindern.
Die Verlegung wurde vom Team
des Euskirchener Stadtarchivs or-
ganisiert und begleitet. Während
Gunter Demnig die Steine mit
Unterstützung der Technischen

Dienste in den Gehweg einbrach-
te, wurde bei jeder Adresse ein
kurzer Text verlesen, der das
Schicksal der ehemaligen Bewoh-
nerinnen und Bewohner umriss.
Die Verlegung konnten dank der

Spende vieler Bürgerinnen und
Bürger, Vereine und Institutionen
finanziert werden. Dass das The-
ma Erinnerung den Menschen
auch heute noch wichtig ist, zeig-
te die Gruppe aus gut 30 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, die bei
der Verlegung der Steine anwe-
send war und Gunter Demnig und
das Stadtarchiv bei der Verlegung
begleitete.
Das Stadtarchiv wird auch zukünf-
tig weiter daran arbeiten, die
Schicksale der Menschen, die dem
NS-Regime zum Opfer gefallen
sind, zu recherchieren und die Er-
innerung an diese Menschen le-
bendig zu halten. Für 2025 ist eine
erneute Stolpersteinverlegung
geplant, für die bereits die Schick-
sale weiterer Personen recher-
chiert werden.
Somit sind dies sicher nicht die
letzten Stolpersteine, die in Eus-
kirchen verlegt wurden.

Foto: Tim Nolden/Stadt EuskirchenFoto: Tim Nolden/Stadt EuskirchenFoto: Tim Nolden/Stadt EuskirchenFoto: Tim Nolden/Stadt EuskirchenFoto: Tim Nolden/Stadt Euskirchen


